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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RICHTLINIE 98/35/EG DES RATES

vom 25. Mai 1998

zur Änderung der Richtlinie 94/58/EG über Mindestanforderungen für die Ausbildung von
Seeleuten

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 84 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 189c des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 12 Absatz 2 der Richtlinie 94/58/EG
des Rates vom 22. November 1994 über Mindest-
anforderungen für die Ausbildung von Seeleuten (4)
beschließt der Rat auf Vorschlag der Kommission
nach Verabschiedung neuer Übereinkünfte oder
Protokolle zum Internationalen Übereinkommen
über Normen für die Ausbildung, die Erteilung von
Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von
Seeleuten (STCW-Übereinkommen) über die Moda-
litäten der Ratifikation dieser neuen Übereinkünfte
oder Protokolle und sorgt dafür, daß sie in den
Mitgliedstaaten einheitlich und gleichzeitig ange-
wendet werden.

(2) Gemäß Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe a) der Richtli-
nie 94/58/EG legt der Rat nach den Bestimmungen
des Vertrags eine Reihe von Kriterien für die Aner-
kennung der Arten von Befähigungszeugnissen fest,
die von Einrichtungen oder Behörden von Drittlän-
dern ausgestellt werden.

(3) Maßnahmen, die im Bereich der Sicherheit auf See
und der Verhütung von Meeresverschmutzung auf
Gemeinschaftsebene getroffen werden, sollten mit

(1) ABl. C 367 vom 5.12.1996, S. 1.
(2) ABl. C 206 vom 7.7.1997, S. 29.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 29. Mai

1997 (ABl. C 182 vom 16.6.1997, S. 34), gemeinsamer
Standpunkt des Rates vom 20. Oktober 1997 (ABl. C 389
vom 22.12.1997, S. 1) und Beschluß des Europäischen Parla-
ments vom 29. Januar 1998 (ABl. C 56 vom 23.2.1998).

(4) ABl. L 319 vom 12.12.1994, S. 28.

international vereinbarten Regeln und Standards in
Einklang stehen.

(4) Der Rat war in seiner Entschließung vom 24. März
1997 über eine Strategie zur Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit der Schiffahrt der Gemein-
schaft (5) bestrebt, sowohl die Beschäftigung von
Seeleuten der Gemeinschaft als auch die Beschäfti-
gung des landseitigen Personals zu fördern. Zu
diesem Zweck kam der Rat überein, daß Maßnah-
men ergriffen werden sollten, um das Seeverkehrs-
gewerbe der Gemeinschaft bei weiteren Bemühun-
gen um hohe Qualität und eine Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen, indem eine
qualitativ anspruchsvolle Fortbildung der Seeleute
der Gemeinschaft aller Dienstränge und des land-
seitigen Personals gewährleistet wird.

(5) Auf der Konferenz der Vertragsparteien des STCW-
Übereinkommens im Jahr 1995 wurde der revi-
dierte Anhang zum STCW-Übereinkommen sowie
der Code für die Ausbildung, die Erteilung von
Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von
Seeleuten (STCW-Code) angenommen.

(6) Die Mitgliedstaaten können strengere Anforderun-
gen als die Mindestanforderungen des Übereinkom-
mens und der Richtlinie festlegen.

(7) Die Regeln des STCW-Übereinkommens in An-
hang I der vorliegenden Richtlinie sollten durch
verbindliche Vorschriften in Teil A des STCW-
Codes ergänzt werden. Teil B des STCW-Codes
enthält empfohlene Anleitungen, die dazu gedacht
sind, die Vertragsparteien des STCW-Übereinkom-
mens und diejenigen, die an der Verwirklichung,
Anwendung oder Durchsetzung seiner Maßnahmen
beteiligt sind, bei der vollständigen und einheitli-
chen Umsetzung des Übereinkommens zu unterstüt-
zen.

(8) Die gemeinsamen Kriterien für die Anerkennung
der von Drittländern ausgestellten Befähigungszeug-
nisse durch die Mitgliedstaaten sollten auf den im
Rahmen des STCW-Übereinkommens vereinbarten
Normen für die Ausbildung und Erteilung von
Befähigungszeugnissen beruhen.

(5) ABl. C 109 vom 8.4.1997, S. 1.
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(9) Im Interesse der Sicherheit auf See sollten die Mit-
gliedstaaten Befähigungszeugnisse, die das erforder-
liche Ausbildungsniveau belegen, nur dann anerken-
nen, wenn diese von oder im Namen von Vertrags-
parteien des STCW-Übereinkommens ausgestellt
sind, denen vom Schiffssicherheitsausschuß der
Internationalen Seeschiffahrtsorganisation (IMO)
bescheinigt worden ist, daß sie den Nachweis über
die uneingeschränkte Anwendung der Anforderun-
gen dieses Übereinkommens erbracht haben und
weiterhin erbringen. Um die Zeitspanne zu über-
brücken, die der IMO-Ausschuß benötigt, um das
Bescheinigungsverfahren durchzuführen, ist ein Ver-
fahren für die vorläufige Anerkennung von Zeug-
nissen erforderlich.

(10) Gegebenenfalls sollte eine Inspektion von Ausbil-
dungseinrichtungen oder Ausbildungsprogrammen
und -kursen für Seeleute erfolgen. Kriterien für eine
solche Inspektion sollten daher festgelegt werden.

(11) Anhang II sollte vom Rat unter Berücksichtigung
der bei der Anwendung der Richtlinie gesammelten
Erfahrungen auf Vorschlag der Kommission, den
diese spätestens fünf Jahre nach Annahme dieser
Richtlinie unterbreitet, überprüft werden.

(12) Den Mitgliedstaaten sollte es bis 1. Februar 2002
weiterhin gestattet sein, auf ihren Schiffen Seeleute
zuzulassen, die im Besitz eines Befähigungszeugnis-
ses sind, das gemäß den Bestimmungen erteilt
wurde, die vor dem 1. Februar 1997 — dem Tag
des Inkrafttretens des geänderten STCW-Überein-
kommens — galten, sofern diese Seeleute ihren
Dienst oder ihre Ausbildung vor dem 1. August
1998 begonnen haben.

(13) Um die Sicherheit auf See und die Verhütung von
Meeresverschmutzung zu verbessern, sollten in die-
ser Richtlinie Bestimmungen über Mindestruhezei-
ten für das Wachpersonal im Einklang mit dem
STCW-Übereinkommen vorgesehen werden. Diese
Bestimmungen sollten im Rahmen der Ausarbeitung
eines etwaigen gesonderten Rechtsakts über die
Arbeitszeit überprüft werden.

(14) In diese Richtlinie sollten Bestimmungen über die
Hafenstaatkontrolle aufgenommen werden, bis eine
Änderung der Richtlinie 95/21/EG des Rates vom
19. Juni 1995 zur Durchsetzung internationaler
Normen für die Schiffssicherheit, die Verhütung
von Verschmutzung und die Lebens- und Arbeits-
bedingungen an Bord von Schiffen, die Gemein-
schaftshäfen anlaufen und in Hoheitsgewässern der
Mitgliedstaaten fahren (Hafenstaatkontrolle) (1), mit
dem Ziel vorgenommen wird, die die Hafenstaat-
kontrolle betreffenden Bestimmungen von Artikel 8
Absatz 6, Artikel 10, 10a und 11 der vorliegenden
Richtlinie in die Richtlinie 95/21/EG zu überneh-
men —

(1) ABl. L 157 vom 7.7.1995, S. 1.

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Die Richtlinie 94/58/EG wird wie folgt geändert:

1. Artikel 2 erhält folgende Fassung:

„Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderli-
chen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß Seeleute,
die an Bord eines Schiffes im Sinne des Artikels 1
Dienst tun, eine Mindestausbildung erhalten, die die
Anforderungen des STCW-Übereinkommens, so wie
sie in Anhang I dieser Richtlinie wiedergegeben sind,
erfüllt, und Inhaber eines Befähigungszeugnisses
nach Artikel 3 oder eines entsprechenden Zeugnisses
nach Artikel 4 Buchstabe aa) sind.

(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderli-
chen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß die Besat-
zungsmitglieder, von denen Befähigungszeugnisse
gemäß Regel III/10.4 des Internationalen Überein-
kommens zum Schutz des menschlichen Lebens auf
See (SOLAS-Übereinkommen) verlangt werden, eine
Ausbildung gemäß dieser Richtlinie absolviert haben
und die darin vorgeschriebenen Befähigungszeug-
nisse besitzen.“

2. Der folgende Artikel wird eingefügt:

„Artikel 3a

Befähigungszeugnisse und Vermerke

(1) Die Befähigungszeugnisse werden gemäß Arti-
kel 5d erteilt.

(2) Vermerke in Befähigungszeugnisse für Kapi-
täne, Offiziere und Funker werden vom Mitglied-
staat gemäß diesem Artikel eingetragen.

(3) Die Befähigungszeugnisse werden in der oder
den Amtssprachen des erteilenden Mitgliedstaats
abgefaßt.

(4) In bezug auf Funker können die Mitgliedstaa-
ten

1. die in den einschlägigen Regeln geforderten
zusätzlichen Kenntnisse in die Prüfung zur Ertei-
lung eines Befähigungszeugnisses nach der Voll-
zugsordnung für den Funkdienst einbeziehen
oder

2. ein gesondertes Befähigungszeugnis erteilen, aus
dem hervorgeht, daß der Inhaber die in den
einschlägigen Regeln geforderten zusätzlichen
Kenntnisse besitzt.

(5) Nach dem Ermessen eines Mitgliedstaats kön-
nen Vermerke in den Vordruck der Befähigungs-
zeugnisse aufgenommen werden, die gemäß Ab-
schnitt A-I/2 des STCW-Codes erteilt werden. Falls
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sie so eingetragen sind, muß die Form der in
Abschnitt A-I/2 Absatz 1 dargelegten Form entspre-
chen. Erfolgt die Erteilung in einer anderen Weise,
muß die Form der Vermerke derjenigen von
Absatz 2 des genannten Abschnitts entsprechen.

(6) Ein Mitgliedstaat, der ein Befähigungszeugnis
nach dem Verfahren des Artikels 9 Absatz 3 Buch-
stabe a) anerkennt, muß dieses Befähigungszeugnis
mit einem Anerkennungsvermerk versehen. Die
Form des Vermerks muß dem Absatz 3 des
Abschnitts A-I/2 des STCW-Codes entsprechen.

(7) Die in den Absätzen 5 und 6 genannten
Vermerke

1. können als getrennte Dokumente ausgestellt wer-
den;

2. müssen jeweils mit einer einmaligen Nummer
versehen werden; für Vermerke, mit denen die
Erteilung eines Befähigungszeugnisses beglaubigt
wird, kann jedoch die gleiche Nummer wie für
das betreffende Befähigungszeugnis verwendet
werden, falls es sich dabei um eine einmalige
Nummer handelt;

3. erlöschen, sobald das mit einem Vermerk verse-
hene Befähigungszeugnis abläuft oder vom aus-
stellenden Mitgliedstaat oder Drittland eingezo-
gen, ausgesetzt oder aufgehoben wird, in jedem
Fall jedoch spätestens fünf Jahre nach dem Aus-
stellungsdatum.

(8) Die Dienststellung, in der der Inhaber eines
Befähigungszeugnisses zur Ausübung seines Dienstes
befugt ist, wird in dem Muster des Vermerks mit
denselben Begriffen wiedergegeben, wie in den gel-
tenden Anforderungen des betreffenden Mitglied-
staats hinsichtlich der Besatzung für einen sicheren
Schiffsbetrieb.

(9) Ein Mitgliedstaat kann eine Form verwenden,
die sich von der in Abschnitt A-I/2 des STCW-Codes
dargestellten unterscheidet, sofern unter Berücksich-
tigung der nach Abschnitt A-I/2 zulässigen Unter-
schiede zumindest die geforderten Informationen in
lateinischen Schriftzeichen und arabischen Zahlen
angegeben sind.

(10) Vorbehaltlich der Bestimmungen des Arti-
kels 9 Absatz 4 muß jedes entsprechend dieser
Richtlinie geforderte Befähigungszeugnis im Original
an Bord des Schiffes aufbewahrt werden, auf dem
der Inhaber seinen Dienst tut.“

3. Artikel 4 erhält folgende Fassung:

„Artikel 4

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

a) ,Kapitän‘ die Person, die die Führung eines
Schiffes hat;

b) ,Offizier‘ ein Mitglied der Besatzung mit Aus-
nahme des Kapitäns, das nach den innerstaatli-
chen Gesetzen oder sonstigen Vorschriften oder
andernfalls nach Tarifverträgen oder Brauch
zum Offizier ernannt ist;

c) ,nautischer Offizier‘ einen fachkundigen Offi-
zier gemäß Anhang I Kapitel II;

d) ,Erster Offizier‘ den dem Kapitän im Rang
nachfolgenden Offizier, der bei Verhinderung
des Kapitäns die Führung des Schiffes über-
nimmt;

e) ,technischer Offizier‘ einen fachkundigen Offi-
zier gemäß Anhang I Kapitel III;

f) ,Leiter der Maschinenanlage‘ den ranghöchsten
technischen Offizier, der für den maschinellen
Antrieb sowie für den Betrieb und die Wartung
der maschinellen und elektrischen Anlagen des
Schiffes verantwortlich ist;

g) ,Zweiter technischer Offizier‘ den dem Leiter
der Maschinenanlage im Rang nachfolgenden
Offizier, der bei Verhinderung des Leiters der
Maschinenanlage für den maschinellen Antrieb
sowie für den Betrieb und die Wartung der
maschinellen und elektrischen Anlagen des
Schiffes verantwortlich ist;

h) ,technischer Offiziersassistent‘ eine in der Aus-
bildung zum technischen Offizier befindliche
Person, die nach den innerstaatlichen Gesetzen
oder sonstigen Vorschriften zum technischen
Offiziersassistenten ernannt ist;

i) ,Funker‘ eine Person, die ein der Vollzugsord-
nung für den Funkdienst entsprechendes Zeug-
nis besitzt, das von den zuständigen Stellen
ausgestellt oder anerkannt ist;

j) ,Schiffsmann/Schiffsleute‘ Mitglieder der Schiffs-
besatzung mit Ausnahme des Kapitäns und der
Offiziere;

k) ,Seeschiff‘ ein Schiff, das nicht ausschließlich
auf Binnengewässern oder in beziehungsweise
in unmittelbarer Nähe von geschützten Gewäs-
sern oder einer Hafenordnung unterliegenden
Gebieten verkehrt;

l) ,Schiff unter der Flagge eines Mitgliedstaats‘ ein
Schiff, das in einem Mitgliedstaat nach dessen
Rechtsvorschriften registriert ist und seine
Flagge führt. Schiffe, die nicht unter diese Defi-
nition fallen, werden Schiffen gleichgestellt, die
eine Drittlandsflagge führen;

m) ,küstennahe Reisen‘ Fahrten in der näheren
Umgebung eines Mitgliedstaats, wie sie von
diesem festgelegt werden;

n) ,Antriebsleistung‘ die höchste Gesamtdauerlei-
stung aller Hauptantriebsmaschinen des Schiffes
in Kilowatt, die im Schiffszertifikat oder in
einem anderen amtlichen Dokument ausgewie-
sen ist;
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o) ,Öltankschiff‘ ein Schiff, das zur Beförderung
von Erdöl und Erdölerzeugnissen als Massengut
gebaut und eingesetzt ist;

p) ,Chemikalientankschiff‘ ein Schiff, das zur
Beförderung solcher flüssiger Erzeugnisse als
Massengut gebaut oder eingerichtet und einge-
setzt ist, die in Kapitel 17 der zum Zeitpunkt
der Annahme dieser Richtlinie geltenden Fas-
sung des Internationalen Codes für die Beförde-
rung von Chemikalien als Massengut aufgeführt
sind;

q) ,Flüssiggastankschiff‘ ein Schiff, das zur Beför-
derung solcher verflüssigter Gase und anderer
Erzeugnisse als Massengut gebaut oder einge-
richtet und eingesetzt ist, die in Kapitel 19 der
zum Zeitpunkt der Annahme dieser Richtlinie
geltenden Fassung des Internationalen Codes
für die Beförderung von Gasen aufgeführt
sind;

r) ,Vollzugsordnung für den Funkdienst‘ die von
der Weltweiten Funkverwaltungskonferenz für
den Mobilfunk verabschiedete überarbeitete
Vollzugsverordnung für den Funkdienst in der
zum Zeitpunkt der Annahme dieser Richtlinie
geltenden Fassung;

s) ,Passagierschiff‘ ein Seeschiff, das mehr als
zwölf Passagiere befördert;

t) ,Fischereifahrzeug‘ ein Fahrzeug, das für den
Fang von Fischen oder anderen Lebewesen des
Meeres verwendet wird;

u) ,STCW-Übereinkommen‘ das Internationale
Übereinkommen über Normen für die Ausbil-
dung, die Erteilung von Befähigungszeugnissen
und den Wachdienst von Seeleuten unter
Berücksichtigung der Übergangsbestimmungen
von Artikel VII und der Regel I/15 des Überein-
kommens sowie gegebenenfalls der einschlägi-
gen Bestimmungen des STCW-Codes in der
zum Zeitpunkt der Annahme dieser Richtlinie
geltenden Fassung;

v) ,Funkdienst‘ den Wachdienst bzw. die techni-
sche Wartung und Instandsetzung in Überein-
stimmung mit der Vollzugsordnung für den
Funkdienst, dem Internationalen Übereinkom-
men zum Schutz des menschlichen Lebens auf
See von 1974 (SOLAS) in der zum Zeitpunkt
der Annahme dieser Richtlinie geltenden Fas-
sung und, nach Ermessen des jeweiligen Mit-
gliedstaats, den einschlägigen Empfehlungen
der Internationalen Seeschiffahrtsorganisation
(IMO);

w) ,Ro-Ro-Fahrgastschiff‘ ein Fahrgastschiff mit
Ro-Ro-Frachträumen oder Sonderräumen, wie
im SOLAS-Übereinkommen in der zum Zeit-
punkt der Annahme dieser Richtlinie geltenden
Fassung definiert;

x) ,STCW-Code‘ den Code über Normen für die
Ausbildung, die Erteilung von Befähigungszeug-
nissen und den Wachdienst von Seeleuten
(STCW), wie er in der Entschließung 2 der
STCW-Vertragsparteienkonferenz von 1995 an-
genommen wurde, in der zum Zeitpunkt der
Annahme dieser Richtlinie geltenden Fassung;

y) ,Funktion‘ die Zusammenfassung von im
STCW-Code aufgeführten Aufgaben, Pflichten
und Verantwortlichkeiten, die für den Betrieb
des Schiffes, die Sicherheit des menschlichen
Lebens auf See und den Schutz der Meeresum-
welt erforderlich sind;

z) ,Unternehmen‘ den Schiffseigner oder jede
andere Organisation oder Person, wie beispiels-
weise den Manager oder Bareboat-Charterer,
der die Verantwortung für den Betrieb des
Schiffes vom Schiffseigner übernommen und
sich durch die Übernahme einer solchen Verant-
wortung damit einverstanden erklärt hat, daß
er sämtliche dem Unternehmen mit diesen
Regeln auferlegten Pflichten und Verantwort-
lichkeiten übernimmt;

aa) ,entsprechendes Zeugnis‘ ein gemäß den Bestim-
mungen dieser Richtlinie ausgestelltes und mit
einem Vermerk versehenes Befähigungszeugnis,
das dessen rechtmäßigen Inhaber berechtigt,
während des Einsatzes auf der betreffenden
Reise auf einem Schiff des jeweiligen Typs und
Raumgehalts sowie der jeweiligen Leistung und
Antriebsart in der Dienststellung zu dienen und
die Funktionen wahrzunehmen, die die in dem
Befähigungszeugnis festgelegte Verantwortungs-
ebene betreffen;

ab) ,Seefahrtzeit‘ den Dienst an Bord eines Schiffes,
der für die Erteilung eines Befähigungszeugnis-
ses oder eines sonstigen Eignungsnachweises
maßgebend ist;

ac) ,zugelassen‘ von einem Mitgliedstaat nach den
Bestimmungen dieser Richtlinie zugelassen;

ad) ,Drittland‘ ein Land, das nicht zu den Mitglied-
staaten zählt;

ae) ,Monat‘ einen Kalendermonat oder 30 Tage aus
Zeiträumen von weniger als einem Monat.“

4. Die nachstehenden Artikel werden eingefügt:

„Artikel 5a

Grundsätze für küstennahe Reisen

(1) Bei der Festlegung küstennaher Reisen dürfen
die Mitgliedstaaten an Seeleute, die auf Schiffen
Dienst tun, welche die Flagge eines anderen Mit-
gliedstaats oder einer anderen Vertragspartei des
STCW-Übereinkommens zu führen berechtigt sind
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und auf küstennahen Reisen eingesetzt werden, hin-
sichtlich der Ausbildung, der Erfahrung oder der
Erteilung von Befähigungszeugnissen keine strenge-
ren Anforderungen stellen als an Seeleute, die auf
Schiffen Dienst tun, welche ihre eigene Flagge zu
führen berechtigt sind. In keinem Fall darf ein
Mitgliedstaat in bezug auf Seeleute, die auf Schiffen
unter der Flagge eines anderen Mitgliedstaats oder
einer anderen Vertragspartei des STCW-Überein-
kommens Dienst tun, Anforderungen stellen, die
über die Anforderungen dieser Richtlinie für nicht
auf küstennahen Reisen eingesetzte Schiffe hinausge-
hen.

(2) In bezug auf Schiffe, die die Flagge eines
Mitgliedstaats zu führen berechtigt sind und regel-
mäßig auf küstennahen Reisen vor der Küste eines
anderen Mitgliedstaats oder einer anderen Vertrags-
partei des STCW-Übereinkommens eingesetzt wer-
den, schreibt der Mitgliedstaat, dessen Flagge das
Schiff zu führen berechtigt ist, für die auf solchen
Schiffen diensttuenden Seeleute hinsichtlich der Aus-
bildung, der Erfahrung und der Erteilung von Befä-
higungszeugnissen Anforderungen vor, die minde-
stens denjenigen des Mitgliedstaats oder der Ver-
tragspartei des STCW-Übereinkommens entsprechen
müssen, vor dessen Küste das Schiff eingesetzt wird,
sofern sie nicht über die Anforderungen dieser
Richtlinie für nicht auf küstennahen Reisen einge-
setzte Schiffe hinausgehen. Seeleute, die auf einem
Schiff Dienst tun, dessen Fahrt über das von einem
Mitgliedstaat für küstennahe Reisen festgelegte
Gebiet hinausgeht und das in Gewässer einfährt, die
von dieser Festlegung nicht gedeckt werden, müssen
die entsprechenden Anforderungen dieser Richtlinie
erfüllen.

(3) Ein Mitgliedstaat kann auf ein Schiff, das
seine Flagge zu führen berechtigt ist, die in dieser
Richtlinie enthaltenen Bestimmungen für küstennahe
Reisen anwenden, wenn es regelmäßig vor der Küste
einer Nichtvertragspartei des STCW-Übereinkom-
mens auf küstennahen Reisen im Sinne der Defini-
tion des Mitgliedstaats eingesetzt wird.

(4) Bei der Entscheidung über die Definition von
küstennahen Reisen und die entsprechenden Ausbil-
dungsanforderungen in Übereinstimmung mit diesem
Artikel übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommis-
sion die Einzelheiten der erlassenen Bestimmungen.

Artikel 5b

Strafen oder Disziplinarmaßnahmen

(1) Die Mitgliedstaaten legen fest, auf welchem
Wege und nach welchen Verfahren die unparteiische
Untersuchung aller Fälle von Imkompetenz — gleich
ob Handlung oder Unterlassung —, die eine direkte
Bedrohung für das menschliche Leben, für Sach-
werte auf See oder die Meeresumwelt darstellen
können und die auf Inhaber von Befähigungszeug-
nissen oder von durch den betreffenden Mitglied-
staat erteilten Vermerken in Ausübung ihrer dem
Befähigungszeugnis entsprechenden Dienstobliegen-
heiten zurückzuführen sind, durchgeführt, der Ent-

zug, die Aussetzung oder die Aufhebung der betref-
fenden Zeugnisse ausgesprochen wird und Betrüge-
reien bekämpft werden.

(2) Jeder Mitgliedstaat schreibt in Fällen der
Nichteinhaltung seiner innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften zur Umsetzung dieser Richtlinie in bezug
auf Schiffe, die seine Flagge zu führen berechtigt
sind, oder in bezug auf Seeleute, denen er ein
Befähigungszeugnis ordnungsgemäß erteilt hat, Stra-
fen oder Disziplinarmaßnahmen vor.

(3) Solche Strafen oder Disziplinarmaßnahmen
werden insbesondere in den Fällen vorgeschrieben
und angewandt, in denen

1. ein Unternehmen oder ein Kapitän eine Person
eingestellt hat, die nicht Inhaber eines Befähi-
gungszeugnisses im Sinne dieser Richtlinie ist,

2. ein Kapitän zugelassen hat, daß eine Funktion
oder eine Tätigkeit in einer Dienststellung, für
die nach dieser Richtlinie ein entsprechendes
Zeugnis erforderlich ist, von einer Person ausge-
übt wurde, die nicht Inhaber des geforderten
Befähigungszeugnisses oder einer gültigen Aus-
nahmegenehmigung ist oder nicht über den in
Artikel 9 Absatz 4 geforderten Nachweis durch
Belege verfügt, oder

3. eine Person durch Betrug oder gefälschte Urkun-
den eine Anstellung zur Wahrnehmung einer
Funktion oder zur Ausübung einer Tätigkeit in
einer Dienststellung erlangt hat, für die nach
dieser Richtlinie ein Befähigungszeugnis oder
eine Ausnahmegenehmigung erforderlich ist.

(4) Mitgliedstaaten, in deren Hoheitsgebiet sich
ein Unternehmen oder eine Person befindet, bei dem
bzw. bei der aus eindeutigen Gründen davon ausge-
gangen werden kann, daß sie für eine offenkundige
Nichteinhaltung dieser Richtlinie im Sinne von
Absatz 3 verantwortlich ist oder davon Kenntnis
hat, müssen mit Mitgliedstaaten oder anderen Ver-
tragsparteien des STCW-Übereinkommens zusam-
menarbeiten, die ihnen gegenüber die Absicht
bekunden, ein Verfahren unter ihrer Gerichtsbarkeit
einzuleiten.

Artikel 5c

Qualitätsnormen

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß

1. alle mit Ausbildung, Befähigungsbewertung, Er-
teilung von Befähigungszeugnissen, Vermerk-
erteilung und Gültigkeitserneuerung zusammen-
hängenden Tätigkeiten, die von nichtstaatlichen
Stellen oder Einrichtungen in ihrem Auftrag aus-
geführt werden, über ein Qualitätssicherungs-
system kontinuierlich überwacht werden, damit
sichergestellt wird, daß alle vorgegebenen Ziele,
auch im Zusammenhang mit Befähigung und
Erfahrung von Ausbildern und Prüfern, eingehal-
ten werden;
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2. in den Fällen, in denen staatliche Stellen oder
Einrichtungen diese Tätigkeiten ausüben, ein
Qualitätssicherungssystem vorhanden ist;

3. die vorgeschriebenen Ausbildungsziele und ent-
sprechenden Befähigungsnormen eindeutig defi-
niert sind und die Kenntnisse und Fähigkeiten
bestimmen, die den im Rahmen des STCW-
Übereinkommens vorgeschriebenen Prüfungen
und Bewertungen entsprechen. Die Ziele und
entsprechenden Qualitätsnormen können für ver-
schiedene Kurse und Ausbildungsprogramme
getrennt festgelegt werden; sie betreffen auch die
administrativen Aspekte der Zeugniserteilung;

4. die Qualitätsnormen die administrativen Aspekte
der Zeugniserteilung, sämtliche Ausbildungs-
kurse und Programme, von den Mitgliedstaaten
oder in deren Auftrag vorgenommenen Prüfun-
gen und Bewertungen sowie die erforderliche
Befähigung und Erfahrung von Ausbildern und
Prüfern betreffen, und zwar in bezug auf Strate-
gien, Systeme, Kontrollen und interne Qualitäts-
sicherungsprüfungen, die die Erreichung der vor-
gegebenen Ziele gewährleisten sollen.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen außerdem sicher,
daß mindestens alle fünf Jahre eine unabhängige
Evaluierung der mit der Vermittlung und Bewertung
von Kenntnissen und Fähigkeiten zusammenhängen-
den Tätigkeiten sowie der administrativen Aspekte
der Zeugniserteilung durch entsprechend qualifi-
zierte Personen erfolgt, die mit der jeweiligen Tätig-
keit selbst nicht befaßt sind, damit festgestellt wer-
den kann, ob

1. alle internen Kontroll-, Überwachungs- und Fol-
gemaßnahmen mit den geplanten Vorkehrungen
und schriftlich niedergelegten Verfahren überein-
stimmen und wirksam zur Erreichung der vorge-
gebenen Ziele beitragen;

2. alle Ergebnisse der unabhängigen Beurteilung
schriftlich festgehalten und den jeweiligen Ver-
antwortlichen mitgeteilt werden;

3. rechtzeitig Maßnahmen zur Behebung von Män-
geln getroffen werden.

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommis-
sion einen Bericht über die Evaluierung gemäß
Absatz 2 binnen sechs Monaten nach ihrem
Abschluß.

Artikel 5d

Gesundheitliche Anforderungen — Erteilung und
Registrierung von Befähigungszeugnissen

(1) Die Mitgliedstaaten legen Anforderungen für
die gesundheitliche Tauglichkeit von Seeleuten, ins-
besondere hinsichtlich des Seh- und Hörvermögens,
fest.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß Befähi-
gungszeugnisse nur den Bewerbern erteilt werden,
die die Anforderungen dieses Artikels erfüllen.

(3) Die Bewerber um ein Befähigungszeugnis müs-
sen in hinreichendem Maße folgendes nachweisen:

1. ihre Identität;

2. daß ihr Alter dem in Anhang I festgelegten
Mindestalter für das beantragte Befähigungs-
zeugnis entspricht;

3. daß sie den vom Mitgliedstaat festgelegten
Anforderungen an ihre gesundheitliche Tauglich-
keit, insbesondere hinsichtlich des Seh- und Hör-
vermögens, genügen und Inhaber einer gültigen
Urkunde sind, auf der ihre gesundheitliche Taug-
lichkeit bestätigt wird und die von einem von der
zuständigen Behörde des Mitgliedstaats aner-
kannten ordnungsgemäß befähigten praktischen
Arzt ausgestellt ist;

4. daß sie die Seefahrtzeit und jede damit verbun-
dene Pflichtausbildung abgeschlossen haben, die
in Anhang I für das beantragte Befähigungszeug-
nis gefordert werden;

5. daß sie die in Anhang I vorgeschriebenen Befähi-
gungsanforderungen für die Dienststellung, die
Funktionen und die Ebenen erfüllen, die im
Vermerk zum Befähigungszeugnis angegeben
werden müssen.

(4) Die Mitgliedstaaten verpflichten sich,

1. ein oder mehrere Register aller ausgestellten,
abgelaufenen oder erneuerten, ausgesetzten, auf-
gehobenen oder als verloren oder vernichtet
gemeldeten Befähigungszeugnisse und Vermerke
für Kapitäne und Offiziere und gegebenenfalls
Schiffsleute sowie der ausgestellten Ausnahme-
genehmigungen zu unterhalten;

2. Informationen über den Status dieser Befähi-
gungszeugnisse, Vermerke und Ausnahmegeneh-
migungen anderen Mitgliedstaaten oder anderen
Vertragsparteien des STCW-Übereinkommens
und Unternehmen zur Verfügung zu stellen, die
um die Überprüfung der Echtheit und Gültigkeit
von Befähigungszeugnissen bitten, die ihnen von
Seeleuten vorgelegt werden, welche die Aner-
kennung ihrer Befähigungszeugnisse oder eine
Anstellung an Bord von Schiffen anstreben.

Artikel 5e

Gültigkeitserneuerung von Befähigungszeugnissen

(1) Jeder Kapitän, Offizier und Funker, der Inha-
ber eines Befähigungszeugnisses ist, das gemäß den
Kapiteln des Anhangs I mit Ausnahme von Kapi-
tel VI erteilt oder anerkannt wurde, und der auf See
Dienst tut oder nach einer Zeit an Land wieder auf
See zurückzukehren beabsichtigt, muß zur Beibe-
haltung seiner Befähigung für den Dienst auf See in
Zeitabständen von höchstens fünf Jahren

1. die in Artikel 5d vorgeschriebenen Anforderun-
gen an die gesundheitliche Tauglichkeit erfüllen
und
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2. seine fortdauernde berufliche Befähigung gemäß
Abschnitt A-I/11 des STCW-Codes nachweisen.

(2) Jeder Kapitän, Offizier und Funker muß zur
Fortsetzung der Seefahrtzeit an Bord von Schiffen,
für die auf internationaler Ebene besondere Ausbil-
dungsanforderungen vereinbart wurden, die zugelas-
sene einschlägige Ausbildung erfolgreich abschlie-
ßen.

(3) Die Mitgliedstaaten müssen die Befähigungs-
anforderungen, die sie an Bewerber um vor dem
1. Februar 2002 erteilte Befähigungszeugnisse ge-
stellt haben, mit den in Teil A des STCW-Codes für
das entsprechende Zeugnis aufgeführten Anforde-
rungen vergleichen und entscheiden, ob sich die
Inhaber dieser Befähigungszeugnisse einem Auffri-
schungs- und Aktualisierungslehrgang oder einer
entsprechenden Bewertung unterziehen müssen.

Die Auffrischungs- und Aktualisierungslehrgänge
müssen genehmigt werden und Änderungen der ein-
schlägigen nationalen und internationalen Vorschrif-
ten über den Schutz des menschlichen Lebens auf
See und den Schutz der Meeresumwelt einbeziehen
und eine etwaige Aktualisierung der Mindestanfor-
derungen an die betreffende Ausbildung berücksich-
tigen.

(4) In Absprache mit den Betroffenen erarbeiten
und fördern die Mitgliedstaaten die Gestaltung von
Auffrischungs- und Aktualisierungslehrgängen im
Sinne von Abschnitt A-I/11 des STCW-Codes.

(5) Zur Aktualisierung der Kenntnisse von Kapi-
tänen, Offizieren und Funkern stellen die Mitglied-
staaten sicher, daß der Wortlaut der jüngsten Ände-
rungen der nationalen und internationalen Vor-
schriften betreffend den Schutz des menschlichen
Lebens auf See und den Schutz der Meeresumwelt
den Schiffen, die ihre Flagge zu führen berechtigt
sind, zur Verfügung gestellt wird.

Artikel 5f

Verwendung von Simulatoren

(1) Die Leistungsnormen und die anderen in
Abschnitt A-I/12 des STCW-Codes aufgeführten
Vorschriften sowie die sonstigen in Teil A des
STCW-Codes vorgeschriebenen Anforderungen für
die betreffenden Befähigungszeugnisse sind im Hin-
blick auf folgendes einzuhalten:

1. die gesamte vorgeschriebene Ausbildung am
Simulator;

2. die Befähigungsbewertung mit Hilfe eines Simu-
lators gemäß Teil A des STCW-Codes;

3. der mit Hilfe eines Simulators geführte prakti-
sche Nachweis des Fortbestands der beruflichen
Befähigung gemäß Teil A des STCW-Codes.

(2) Vor dem 1. Februar 2002 installierte oder in
Betrieb genommene Simulatoren können nach dem
Ermessen jedes Mitgliedstaats von der vollständigen

Erfüllung der in Absatz 1 genannten Leistungsnor-
men ausgenommen werden.

Artikel 5g

Verantwortlichkeit der Unternehmen

(1) Die Mitgliedstaaten machen gemäß den
Absätzen 2 und 3 die Unternehmen für die Beschäf-
tigung von Seeleuten auf ihren Schiffen in Überein-
stimmung mit den Bestimmungen dieser Richtlinie
verantwortlich und fordern von jedem dieser Unter-
nehmen, dafür Sorge zu tragen, daß

1. jeder Seemann, der auf einem seiner Schiffe ange-
stellt ist, Inhaber eines entsprechenden Zeugnis-
ses ist, das den Bestimmungen dieser Richtlinie
und den von dem Mitgliedstaat festgelegten
Modalitäten entspricht;

2. seine Schiffe entsprechend den geltenden Anfor-
derungen des Mitgliedstaats hinsichtlich der
Besatzung für einen sicheren Schiffsbetrieb
besetzt sind;

3. die einschlägigen Urkunden und Angaben für alle
auf seinen Schiffen beschäftigten Seeleute aufbe-
wahrt werden und ohne weiteres zugänglich
sind, und, ohne darauf beschränkt zu sein,
Unterlagen und Angaben über ihre Erfahrung,
Ausbildung, gesundheitliche Tauglichkeit und
Befähigung für zugewiesene Aufgaben umfassen;

4. Seeleute bei der Einstellung auf einem der Schiffe
des Unternehmens mit ihren besonderen Aufga-
ben sowie mit allen Vorkehrungen, Einrichtun-
gen, Anlagen, Verfahren und Merkmalen des
Schiffes vertraut gemacht werden, die für die
täglichen Aufgaben oder für Aufgaben bei Not-
fällen von Belang sind;

5. die Besatzung des Schiffes ihre Tätigkeiten in
Notfällen und bei der Ausübung der für die
Sicherheit auf See oder die Verhütung oder Ein-
dämmung von Verschmutzungen wichtigen
Funktionen wirksam koordinieren kann.

(2) Unternehmen, Kapitäne und Besatzungsmit-
glieder sind alle dafür verantwortlich, daß den in
diesem Artikel genannten Verpflichtungen vollstän-
dig und umfassend nachgekommen wird und alle
erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um
sicherzustellen, daß jedes Besatzungsmitglied einen
sachkundigen Beitrag zum sicheren Betrieb des Schif-
fes leisten kann.

(3) Das Unternehmen erteilt den Kapitänen aller
Schiffe, auf die diese Richtlinie Anwendung findet,
schriftliche Anweisungen, in denen die Maßnahmen
und Verfahren beschrieben sind, mit denen sicherge-
stellt wird, daß alle neu an Bord des Schiffes
beschäftigten Seeleute ausreichend Gelegenheit erhal-
ten, sich mit den Anlagen an Bord, den Betriebsver-
fahren und allen anderen für die vorschriftsgemäße
Ausübung ihrer Aufgaben erforderlichen Einrichtun-
gen vertraut zu machen, bevor ihnen diese Aufgaben
übertragen werden. Diese Maßnahmen und Verfah-
ren umfassen folgendes:
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1. Jedem neu eingestellten Seemann wird ausrei-
chend Zeit gewährt, um sich mit

1.1. den besonderen Geräten, die der Seemann
einsetzen oder bedienen wird, und

1.2. den das Schiff betreffenden Verfahren und
Vorkehrungen im Zusammenhang mit
Wachdienst, Sicherheit, Umweltschutz und
Notfällen, die der Seemann zur angemesse-
nen Erfüllung seiner Aufgaben kennen
muß,

vertraut zu machen.

2. Es wird ein fachkundiges Besatzungsmitglied
bestimmt, das dafür verantwortlich ist, daß jeder
neu eingestellte Seemann Gelegenheit erhält,
grundlegende Kenntnisse in einer ihm verständli-
chen Sprache zu erwerben.

Artikel 5h

Diensttüchtigkeit

(1) Die Mitgliedstaaten müssen zur Verhinderung
von Ermüdung Ruhezeiten für das Wachdienstperso-
nal festlegen und durchsetzen und vorschreiben, daß
die Wachdienstvorkehrungen so getroffen werden,
daß die Leistungsfähigkeit des gesamten Wachdienst-
personals nicht durch Ermüdung beeinträchtigt wird
und die Diensteinteilung so gestaltet ist, daß die
erste Wache zu Reisebeginn und die darauffolgenden
Wachen genügend ausgeruht und auch sonst dienst-
tüchtig sind.

(2) Alle Personen, die als Wachoffizier eingesetzt
werden, und alle Schiffsleute, die an der Wache
beteiligt sind, müssen in einem Zeitraum von
24 Stunden mindestens zehn Ruhestunden erhalten.

(3) Die Ruhestunden dürfen in nicht mehr als
zwei zusammenhängende Zeitabschnitte unterteilt
werden, von denen einer mindestens sechs Stunden
dauert.

(4) Die in den Absätzen 1 und 2 festgelegten
Vorschriften für die Ruhezeiten müssen in Notfällen,
bei Übungen oder anderen außergewöhnlichen
Umständen nicht eingehalten werden.

(5) Ungeachtet der Absätze 2 und 3 kann die
Mindestruhezeit von zehn Stunden auf nicht weniger
als sechs aufeinanderfolgende Stunden reduziert wer-
den, sofern diese Ausnahmeregelung nicht länger als
zwei Tage gilt und auf jeden Zeitraum von sieben
Tagen mindestens 70 Ruhestunden entfallen.

(6) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, daß der
Zeitplan für den Wachdienst an einem leicht zugäng-
lichen Ort angebracht wird.“

5. Artikel 7 erhält folgende Fassung:

„Artikel 7

(1) Die Mitgliedstaaten bezeichnen die Behörden
oder Einrichtungen, denen folgende Aufgaben
zukommen:

— die Ausbildung nach Artikel 5;

— die Durchführung und/oder Überwachung der
erforderlichen Prüfungen;

— die Ausstellung des Befähigungszeugnisses nach
Artikel 5d;

— die Erteilung der Ausnahmegenehmigungen nach
Artikel 6.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen folgendes sicher:

Ausbildung und Bewertung

a) Die Ausbildung und Bewertung von Seeleuten

1. wird entsprechend den schriftlichen Program-
men strukturiert und umfaßt die Unterrichts-
methoden und -mittel sowie -verfahren, die
erforderlich sind, um die vorgeschriebenen
Befähigungsnormen zu erreichen, und

2. wird von entsprechend den Buchstaben d), e)
und f) qualifizierten Personen durchgeführt,
überwacht, bewertet und unterstützt.

b) Ausbildungs- oder Bewertungsmaßnahmen an
Bord dürfen nur durchgeführt werden, wenn
dadurch der normale Betrieb des Schiffes nicht
beeinträchtigt wird und die betreffenden Ausbil-
der oder Prüfer ihre Zeit und Aufmerksamkeit
den Ausbildungs- oder Bewertungsmaßnahmen
widmen können.

Qualifikation der Ausbilder, Ausbildungsleiter und
Prüfer

c) Die Qualifikation der Ausbilder, Ausbildungslei-
ter und Prüfer muß der Art und Ebene der
Ausbildung bzw. Prüfung der Befähigung von
Seeleuten an Bord oder an Land entsprechen.

Ausbildung am Arbeitsplatz

d) Personen, die Seefahrern eine direkte Ausbildung
an Bord oder an Land vermitteln, welche der
Erlangung eines Befähigungszeugnisses im Sinne
dieser Richtlinie dient, müssen folgende Voraus-
setzungen erfüllen:

1. Sie müssen mit dem Schulungsprogramm und
den jeweiligen Ausbildungszielen vertraut
sein;

2. sie müssen für die Aufgabe qualifiziert sein,
der die Ausbildung gilt, und,

3. falls die Ausbildung am Simulator erfolgt,
müssen sie

3.1. in die betreffenden Unterrichtstechni-
ken zur Verwendung von Simulatoren
eingewiesen sein und

3.2. über praktische Betriebserfahrungen
mit dem verwendeten Simulatortyp ver-
fügen.

e) Personen, deren Aufgabe es ist, die Ausbildung
von Seeleuten am Arbeitsplatz zur Erlangung
eines Befähigungszeugnisses zu beaufsichtigen,
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müssen mit dem Schulungsprogramm und den
jeweiligen Ausbildungszielen umfassend vertraut
sein.

Bewertung der Befähigung

f) Personen, deren Aufgabe es ist, die Befähigung
eines Seemanns am Arbeitsplatz im Hinblick auf
die Erlangung eines Befähigungszeugnisses an
Bord oder an Land zu bewerten, müssen

1. über ausreichende Kenntnisse der zu bewer-
tenden Befähigung verfügen;

2. für die Aufgabe qualifiziert sein, der die
Bewertung gilt;

3. in Bewertungsmethoden und -praktiken an-
gemessen eingewiesen worden sein;

4. über praktische Bewertungserfahrung verfü-
gen und

5. falls die Bewertung unter Einsatz von Simula-
toren erfolgt, unter der Leitung und zur
Zufriedenheit eines erfahrenen Prüfers prak-
tische Erfahrungen mit dem betreffenden
Simulatortyp erlangt haben.

Ausbildung und Bewertung innerhalb einer Ausbil-
dungseinrichtung

g) Erkennt ein Mitgliedstaat als Teil seiner Voraus-
setzungen für die Erteilung eines Befähigungs-
zeugnisses einen Ausbildungskurs, eine Ausbil-
dungseinrichtung oder den Abschluß einer ent-
sprechenden Einrichtung an, so gelten für die
Qualifikation und Erfahrung von Ausbildern und
Prüfern die Qualitätsanforderungen von Arti-
kel 5e. Die Anforderungen an Qualifikation,
Erfahrung und Qualität schließen unter anderem
angemessene Schulung in Unterrichtstechniken,
Ausbildungs- und Bewertungsmethoden und
-praktiken ein und entsprechen allen einschlägi-
gen Anforderungen der Buchstaben d) bis f).“

6. Artikel 8 erhält folgende Fassung:

„Artikel 8

Die Mitgliedstaaten stellen folgendes sicher:

1. Unbeschadet der Nummern 2 und 4 sind an
Bord aller Schiffe, die unter der Flagge eines
Mitgliedstaats fahren, zu jeder Zeit geeignete
Vorkehrungen zu treffen, um eine wirksame
mündliche Verständigung betreffend die Sicher-
heit zwischen allen Mitgliedern der Besatzung zu
ermöglichen, womit insbesondere gewährleistet
werden soll, daß Mitteilungen und Anordnungen
rechtzeitig ihren Empfänger erreichen und richtig
verstanden werden.

2. An Bord aller Passagierschiffe, die unter der
Flagge eines Mitgliedstaats fahren, sowie aller
Passagierschiffe, die eine Reise in einem Hafen
eines Mitgliedstaats beginnen und/oder beenden,
wird zur Sicherstellung einer effizienten Leistung
der Besatzung in Sicherheitsfragen eine Arbeits-

sprache festgelegt und im Schiffstagebuch festge-
halten.

Die geeignete Arbeitssprache wird je nach
Umständen vom Unternehmen oder vom Kapitän
festgelegt. Von allen Seeleuten wird verlangt, daß
sie diese Sprache verstehen und gegebenenfalls in
dieser Sprache Befehle und Anweisungen geben
und Meldung machen können.

Wenn die Arbeitssprache nicht Amtssprache des
Mitgliedstaats ist, müssen alle auszuhängenden
Pläne und Verzeichnisse eine Übersetzung in die
Arbeitssprache umfassen.

3. An Bord von Passagierschiffen muß das Perso-
nal, dem laut Sicherheitsrolle die Aufgabe zu-
kommt, den Passagieren in Notsituationen zu
helfen, ohne weiteres als solches erkennbar sein
und sich in einem für diesen Zweck hinreichen-
den Maße verständlich machen können, wobei
eine geeignete und angemessene Kombination
aus den nachstehenden Kriterien zu berücksichti-
gen ist:

a) die Sprache oder Sprachen der Länder, aus
denen die meisten an Bord befindlichen Pas-
sagiere auf einer bestimmten Route kom-
men;

b) die Wahrscheinlichkeit, daß die Beherrschung
eines englischen Grundwortschatzes für
grundlegende Anweisungen ein Mittel der
Kommunikation mit einem hilfsbedürftigen
Passagier sein kann, unabhängig davon, ob
Passagier und Besatzungsmitglied eine ge-
meinsame Sprache sprechen;

c) die etwaige Notwendigkeit, sich in einer Not-
situation, in der eine verbale Kommunikation
unmöglich ist, auf andere Weise verständlich
machen zu können (z. B. durch praktische
Vorführung, durch Handzeichen oder durch
Zeigen des Ortes, an dem sich Anweisungen
befinden, sowie von Sammelplätzen, Ret-
tungsmitteln oder Fluchtwegen);

d) die Frage, inwieweit den Passagieren voll-
ständige Sicherheitsanweisungen in deren
Muttersprache oder Muttersprachen zur Ver-
fügung gestellt wurden;

e) die Sprachen, in denen während einer Not-
situation oder einer Übung Durchsagen erfol-
gen können, um den Passagieren Rettungs-
hinweise zu geben und es den Besatzungsmit-
gliedern zu erleichtern, den Passagieren zu
helfen.

4. An Bord von Öltankschiffen, Chemikalientank-
schiffen oder Flüssiggastankschiffen, die unter
der Flagge eines Mitgliedstaats fahren, müssen
sich der Kapitän, die Offiziere und die Schiffs-
leute untereinander in einer gemeinsamen Ar-
beitssprache bzw. in gemeinsamen Arbeitsspra-
chen verständigen können.

5. Außerdem sollten entsprechende Vorkehrungen
getroffen werden, um eine Verständigung zwi-
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schen dem Schiff und den Behörden an Land in
einer gemeinsamen Sprache oder in der Sprache
dieser Behörden sicherzustellen.

6. Die Mitgliedstaaten überprüfen im Rahmen der
Hafenstaatkontrolle gemäß der Richtlinie 95/21/
EG ebenfalls, ob Schiffe unter der Flagge eines
Drittstaates diesem Artikel genügen.“

7. Artikel 9 Absätze 3 und 4 erhält folgende Fassung:

„(3) Seeleute, die kein Befähigungszeugnis im
Sinne des Artikels 3 besitzen, können zum Dienst an
Bord von Schiffen unter der Flagge eines Mitglied-
staats zugelassen werden, sofern nach dem nachste-
henden Verfahren ein Beschluß über die Anerken-
nung ihres entsprechenden Zeugnisses gefaßt worden
ist:

a) Bei der Anerkennung eines von einem Drittland
ausgestellten entsprechenden Zeugnisses durch
Vermerkerteilung verfährt der Mitgliedstaat ge-
mäß den Verfahren und Kriterien des An-
hangs II.

b) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission mit,
welche entsprechenden Zeugnisse sie im Ein-
klang mit den in Buchstabe a) genannten Krite-
rien anerkannt haben oder anzuerkennen beab-
sichtigen; die Kommission unterrichtet die übri-
gen Mitgliedstaaten.

c) Erhebt ein Mitgliedstaat oder die Kommission
binnen drei Monaten, nachdem die Mitgliedstaa-
ten von der Kommission gemäß Buchstabe b)
unterrichtet wurden, Einwände auf der Grund-
lage der in Buchstabe a) genannten Kriterien, so
wendet die Kommission auf diesen Fall das Ver-
fahren des Artikels 13 an. Der betreffende Mit-
gliedstaat trifft die geeigneten Maßnahmen, um
die nach dem Verfahren des Artikels 13 gefaßten
Beschlüsse durchzuführen.

d) Wurde ein von einem Drittland ausgestelltes
Befähigungszeugnis nach dem obigen Verfahren
anerkannt und war der Schiffssicherheitsaus-
schuß der IMO nach Abschluß seiner Bewertung
nicht in der Lage, dem betreffenden Drittland zu
bescheinigen, daß es den Nachweis über die
uneingeschränkte Anwendung der Bestimmungen
des STCW-Übereinkommens erbracht hat, so
unterzieht die Kommission die Angelegenheit
dem Verfahren des Artikels 13, um die Anerken-
nung der von dem betreffenden Drittland ausge-
stellten Befähigungszeugnisse erneut zu bewerten.
Der betreffende Mitgliedstaat trifft die geeigne-
ten Maßnahmen zur Durchführung der nach
dem Verfahren des Artikels 13 getroffenen Ent-
scheidungen.

e) Die Kommission erstellt eine Liste der entspre-
chenden Zeugnisse, die nach dem obigen Verfah-
ren anerkannt wurden, und hält sie jeweils auf
dem neuesten Stand. Die Liste wird im Amtsblatt
der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht.

(4) Ungeachtet des Artikels 3a Absatz 6 kann ein
Mitgliedstaat, falls die Umstände dies erfordern,
einem Seemann gestatten, auf einem Schiff unter
seiner Flagge während höchstens drei Monaten Auf-
gaben wahrzunehmen, für die er ein von einem
Drittland ausgestelltes entsprechendes gültiges Zeug-
nis einschließlich der vorgeschriebenen Vermerke
besitzt, das aber noch nicht den Anerkennungsver-
merk des betreffenden Mitgliedstaats trägt und
somit noch nicht für den Dienst an Bord von
Schiffen unter der Flagge des genannten Mitglied-
staats zugelassen ist; diese Ausnahmegenehmigung
wird für den Posten eines Funkoffiziers oder Funkers
nur nach den einschlägigen Bestimmungen der Voll-
zugsordnung für den Funkdienst erteilt. Belege für
die Beantragung eines Vermerks bei den zuständigen
Stellen müssen jederzeit vorgelegt werden können.“

8. Die Artikel 10 und 11 werden durch folgende Arti-
kel ersetzt:

„Artikel 10

Hafenstaatkontrolle

(1) Mit Ausnahme der in Artikel 1 ausgeschlosse-
nen Schiffstypen unterliegen alle Schiffe, die sich in
den Häfen eines Mitgliedstaats befinden, ungeachtet
ihrer Flagge einer Hafenstaatkontrolle durch von
diesem Mitgliedstaat ordnungsgemäß ermächtigte
Kontrollbeamte; hierbei wird überprüft, daß alle
Seeleute, die an Bord Dienst tun und gemäß dem
STCW-Übereinkommen ein Befähigungszeugnis be-
sitzen müssen, Inhaber eines Befähigungszeugnisses
oder einer geeigneten Ausnahmegenehmigung sind.

(2) Bei der Ausübung der Hafenstaatkontrolle im
Rahmen dieser Richtlinie stellen die Mitgliedstaaten
sicher, daß alle einschlägigen Bestimmungen und
Verfahren der Richtlinie 95/21/EG angewendet wer-
den.

Artikel 10a

Vorgehen bei der Hafenstaatkontrolle

(1) Unbeschadet der Bestimmungen der Richtlinie
95/21/EG wird bei der Hafenstaatkontrolle gemäß
Artikel 10 ausschließlich kontrolliert,

— daß alle an Bord beschäftigten Seeleute, die ein
Befähigungszeugnis im Sinne des STCW-Überein-
kommens besitzen müssen, Inhaber eines entspre-
chenden Zeugnisses oder einer gültigen Ausnah-
megenehmigung sind oder durch Belege nachwei-
sen können, daß bei den Behörden des Flaggen-
staats ein Anerkennungsvermerk beantragt
wurde;

— daß Anzahl und Befähigungszeugnisse der an
Bord beschäftigten Seeleute den Anforderungen
der Behörden des Flaggenstaats hinsichtlich der
Besatzung für einen sicheren Schiffsbetrieb ent-
sprechen.

(2) Die Bewertung der Befähigung der Seeleute
des Schiffs, die durch das STCW-Übereinkommen
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vorgeschriebenen Normen für den Wachdienst ein-
zuhalten, erfolgt gemäß Teil A des STCW-Codes,
wenn eindeutige Gründe für die Annahme vorliegen,
daß diese Normen nicht eingehalten werden, da
eines der folgenden Ereignisse eingetreten ist:

— Das Schiff war in einen Zusammenstoß verwik-
kelt, ist auf Grund gelaufen oder gestrandet;

— das Schiff hat während der Fahrt, vor Anker
oder an seinem Liegeplatz unter Verstoß gegen
internationale Vorschriften Stoffe eingeleitet;

— das Schiff wurde in regelwidriger oder unsicherer
Weise betrieben, wobei von der IMO angenom-
mene Vorschriften der Schiffswegeführung oder
Praktiken und Verfahren für eine sichere Fahrt
nicht beachtet wurden;

— das Schiff wird anderweitig so betrieben, daß
eine Gefährdung für Personen, Sachwerte oder
die Umwelt vorliegt;

— ein Befähigungszeugnis wurde in betrügerischer
Weise erlangt, oder der Inhaber eines Befähi-
gungszeugnisses ist nicht mit der Person iden-
tisch, der das Befähigungszeugnis ursprünglich
erteilt wurde;

— das Schiff führt die Flagge eines Landes, das das
STCW-Übereinkommen nicht ratifiziert hat, oder
das Befähigungszeugnis des Kapitäns, der Offi-
ziere oder der Schiffsleute des Schiffes wurde von
einem Drittland erteilt, das das STCW-Überein-
kommen nicht ratifiziert hat.

(3) Ungeachtet der Überprüfung des Befähigungs-
zeugnisses kann bei der Bewertung gemäß Absatz 2
von den Seeleuten verlangt werden, einen prakti-
schen Nachweis der Eignung am Arbeitsplatz zu
erbringen. In diesem Zusammenhang kann auch
geprüft werden, ob die vorgeschriebenen Normen
für den Wachdienst eingehalten werden und ob die
Befähigung der Seeleute eine angemessene Reaktion
in Notfällen erlaubt.

Artikel 11

Festhalten des Schiffes

Unbeschadet der Richtlinie 95/21/EG wird ein Schiff
im Rahmen dieser Richtlinie von einem Mitglied-
staat nur aufgrund folgender Mängel festgehalten,
nachdem der die Überprüfung im Rahmen der
Hafenstaatkontrolle durchführende Kontrollbeamte
festgestellt hat, daß diese Mängel eine Gefährdung
für Personen, Sachwerte oder die Umwelt darstel-
len:

— Seeleute, die Inhaber eines Befähigungszeugnisses
sein müssen, sind nicht im Besitz eines entspre-
chenden Zeugnisses, einer gültigen Ausnahme-
genehmigung oder eines Beleges über die Bean-
tragung eines Vermerks über die Anerkennung
bei den Behörden des Flaggenstaats;

— die geltenden Anforderungen des Flaggenstaats
hinsichtlich der Besatzung für einen sicheren
Schiffsbetrieb sind nicht erfüllt;

— die Vorkehrungen für die nautische Wache oder
die Maschinenwache entsprechen nicht den für
das Schiff geltenden Bestimmungen des Flaggen-
staats;

— bei der Wache fehlt eine Person, die befähigt
wäre, notwendige Einrichtungen für die sichere
Fahrt des Schiffes, für Sicherheitsfunkverkehr
oder für die Verhütung von Meeresverschmut-
zung zu bedienen;

— die berufliche Befähigung der Seeleute für die
Ausführung der Aufgaben, die ihnen im Bereich
der Schiffssicherheit und der Verhütung von Ver-
schmutzungen übertragen wurden, kann nicht
nachgewiesen werden;

— für die erste Wache zu Reisebeginn und die
darauffolgenden Ablösewachen stehen nicht ge-
nügend ausgeruhte oder ansonsten diensttüchtige
Personen bereit.“

9. Artikel 12 wird wie folgt geändert:

— In Absatz 1 wird die Aufzählung „q), r) und s)“
durch „p), q) r), w) und x)“ ersetzt.

— Es wird folgender Absatz eingefügt:

„(1a) Unter Berücksichtigung der bei der An-
wendung dieser Richtlinie gesammelten Erfah-
rungen beschließt der Rat entsprechend den
Bestimmungen des Vertrags auf Vorschlag der
Kommission, den diese binnen fünf Jahren nach
Annahme der Richtlinie 98/35/EG(*) vorlegt,
über eine Änderung des Anhangs II dieser Richt-
linie.

(*) ABl. L 172 vom 17.6.1998, S. 1.“

— In Absatz 2 wird „Buchstabe v)“ durch „Buch-
stabe u)“ ersetzt.

10. Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 13a

Übergangsbestimmungen

(1) Bis zum 1. Februar 2002 können die Mitglied-
staaten für die Seeleute, die vor dem 1. August 1998
eine zugelassene Seefahrtzeit und ein zugelassenes
Schulungs- und Ausbildungsprogramm oder einen
zugelassenen Ausbildungskurs begonnen haben, wei-
terhin gemäß den Bestimmungen, die vor dem 1. Fe-
bruar 1997 Anwendung fanden, Befähigungszeug-
nisse erteilen, anerkennen und mit Vermerken verse-
hen.

(2) Bis zum 1. Februar 2002 können die Mitglied-
staaten Befähigungszeugnisse und Vermerke weiter-
hin gemäß den Bestimmungen verlängern und erneu-
ern, die vor dem 1. Februar 1997 Anwendung
fanden.

(3) In den Fällen, in denen ein Mitgliedstaat
gemäß Artikel 5e die Gültigkeit der Befähigungs-
zeugnisse erneuert oder verlängert, die ursprünglich
von ihm nach den Bestimmungen erteilt worden
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sind, welche vor dem 1. Februar 1997 Anwendung
fanden, liegt es im Ermessen des Mitgliedstaats, die
auf den ursprünglichen Befähigungszeugnissen ange-
gebenen Begrenzungen für die Tonnage wie folgt zu
ersetzen:

1. ,Bruttoraumgehalt von 200 Registertonnen‘
durch ,Bruttoraumzahl von 500‘;

2. ,Bruttoraumgehalt von 1 600 Registertonnen‘
durch ,Bruttoraumzahl von 3 000‘.“

11. Der Anhang wird durch Anhang I dieser Richtlinie
ersetzt.

12. Anhang II dieser Richtlinie wird hinzugefügt.

Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtli-
nie nachzukommen, spätestens zum 1. Juli 1999 oder
binnen eines Jahres nach Annahme dieser Richtlinie in
Kraft, je nachdem, welcher Termin früher liegt.

(2) Wenn die Mitgliedstaaten Vorschriften nach Ab-
satz 1 erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst
oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentli-
chung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten
regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(3) Die Mitgliedstaaten legen fest, welche Sanktionen
bei einem Verstoß gegen die nach Maßgabe dieser Richt-
linie festgelegten einzelstaatlichen Vorschriften verhängt
werden, und sie treffen alle erforderlichen Maßnahmen,
um sicherzustellen, daß diese Sanktionen Anwendung
finden. Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam
und angemessen sein und abschreckende Wirkung
haben.

(4) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission unver-
züglich den Wortlaut aller Vorschriften mit, die sie auf
dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. Die
Kommission setzt die anderen Mitgliedstaaten davon in
Kenntnis.

Artikel 3

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 4

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 25. Mai 1998.

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. CUNNINGHAM
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ANHANG I

AUSBILDUNGSANFORDERUNGEN DES STCW-ÜBEREINKOMMENS ENTSPRECHEND ARTIKEL 2
DER RICHTLINIE

KAPITEL I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1. Die Regeln in diesem Anhang werden ergänzt durch die verbindlichen Vorschriften in Teil A des
STCW-Codes mit Ausnahme des Kapitels VIII Regel VIII/2.

Jeder Bezug auf eine Anforderung in einer Regel stellt zugleich auch einen Bezug auf den entsprechenden
Abschnitt von Teil A des STCW-Codes dar.

2. Teil A des STCW-Codes enthält Vorschriften für die Befähigung, die von den Bewerbern für die
Erteilung und Gültigkeitserneuerung von Befähigungszeugnissen gemäß den Bestimmungen des STCW-
Übereinkommens nachgewiesen werden muß. Zur Klärung des Zusammenhangs zwischen den Bestim-
mungen von Kapitel VII über die Erteilung alternativer Befähigungszeugnisse und den Bestimmungen der
Kapitel II, III und IV über die Erteilung von Befähigungszeugnissen sind die in den Befähigungsnormen
aufgeführten Fähigkeiten unter den nachstehenden sieben Funktionen und drei Verantwortungsebenen
zusammengefaßt:

Funktionen:

1. Schiffsführung

2. Ladungsumschlag und -stauung

3. Überwachung des Schiffsbetriebs und Fürsorge für die Personen an Bord

4. Schiffsbetriebstechnik

5. Elektrotechnik, Elektronik und Leittechnik

6. Wartung und Instandsetzung

7. Funkverbindung

Verantwortungsebenen:

1. Führungsebene

2. Betriebsebene

3. Unterstützungsebene

Die Funktionen und Verantwortungsebenen sind in den Tabellen mit Befähigungsnormen in den
Kapiteln II, III und IV von Teil A des STCW-Codes als Untertitel angegeben.

KAPITEL II

KAPITÄN UND DECKSBEREICH

Regel II/1

Verbindliche Mindestanforderungen für die Erteilung von Befähigungszeugnissen an nautische Wachoffiziere
auf Schiffen mit einer Bruttoraumzahl von 500 oder mehr

1. Jeder nautische Wachoffizier auf einem Seeschiff mit einer Bruttoraumzahl von 500 oder mehr muß
Inhaber eines entsprechenden Befähigungszeugnisses sein.

2. Jeder Bewerber um ein Befähigungszeugnis muß

2.1. das 18. Lebensjahr vollendet haben;
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2.2. eine zugelassene Seefahrtzeit von mindestens einem Jahr als Bestandteil eines zugelassenen Ausbil-
dungsprogramms abgeleistet haben, das eine Ausbildung an Bord einschließt, die den Anforderungen
von Abschnitt A-II/1 des STCW-Codes entspricht und in einem zugelassenen Ausbildungsbuch
beurkundet ist, oder anderweitig eine zugelassene Seefahrtzeit von mindestens drei Jahren nachwei-
sen;

2.3. während der vorgeschriebenen Seefahrtzeit Wachdienst auf der Brücke unter Aufsicht des Kapitäns
oder eines befähigten Offiziers über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten abgeleistet
haben;

2.4. die anwendbaren Anforderungen der Regeln des Kapitels IV zur Wahrnehmung des zugewiesenen
Funkdienstes in Übereinstimmung mit der Vollzugsordnung für den Funkdienst erfüllen;

2.5. eine zugelassene Schulung und Ausbildung abgeschlossen haben und die in Abschnitt A-II/1 des
STCW-Codes enthaltenen Befähigungsanforderungen erfüllen.

Regel II/2

Verbindliche Mindestanforderungen für die Erteilung von Befähigungszeugnissen an Kapitäne und Erste
Offiziere auf Schiffen mit einer Bruttoraumzahl von 500 oder mehr

Kap i t än  und  E r s t e r  O f f i z i e r  au f  S ch i f f en  m i t  e i n e r  B ru t to raumzah l  von  3 000  ode r
m e h r

1. Jeder Kapitän und Erste Offizier auf einem Seeschiff mit einer Bruttoraumzahl von 3 000 oder mehr
muß Inhaber eines entsprechenden Befähigungszeugnisses sein.

2. Jeder Bewerber um ein Befähigungszeugnis muß

2.1. die Anforderungen für die Erteilung eines Befähigungszeugnisses als nautischer Wachoffizier auf
Schiffen mit einer Bruttoraumzahl von 500 oder mehr erfüllen und eine zugelassene Seefahrtzeit in
dieser Dienststellung abgeleistet haben, und zwar

2.1.1. für die Erteilung eines Befähigungszeugnisses als Erster Offizier mindestens 12 Monate;

2.1.2. für die Erteilung eines Befähigungszeugnisses als Kapitän mindestens 36 Monate; jedoch kann dieser
Zeitraum auf nicht weniger als 24 Monate verkürzt werden, wenn mindestens 12 Monate dieser
Seefahrtzeit als Erster Offizier abgeleistet wurden;

2.2. eine zugelassene Schulung und Ausbildung abgeschlossen haben und die in Abschnitt A-II/2 des
STCW-Codes für Kapitäne und Erste Offiziere auf Schiffen mit einer Bruttoraumzahl von 3 000 oder
mehr enthaltenen Befähigungsanforderungen erfüllen.

Kap i t än  und  E r s t e r  Of f i z i e r  au f  S ch i f f en  m i t  e i n e r  B ru t to raumzah l  von  500  b i s
3 0 0 0

3. Jeder Kapitän und Erste Offizier auf einem Seeschiff mit einer Bruttoraumzahl von 500 bis 3 000
muß Inhaber eines entsprechenden Befähigungszeugnisses sein.

4. Jeder Bewerber um ein Befähigungszeugnis muß

4.1. für die Erteilung eines Befähigungszeugnisses als Erster Offizier die Anforderungen für einen
nautischen Wachoffizier auf Schiffen mit einer Bruttoraumzahl von 500 oder mehr erfüllen;

4.2. für die Erteilung eines Befähigungszeugnisses als Kapitän die Anforderungen für einen nautischen
Wachoffizier auf Schiffen mit einer Bruttoraumzahl von 500 oder mehr erfüllen und eine zugelassene
Seefahrtzeit in dieser Dienststellung von mindestens 36 Monaten abgeleistet haben; jedoch kann
dieser Zeitraum auf nicht weniger als 24 Monate verkürzt werden, wenn mindestens 12 Monate
dieser Seefahrtzeit als Erster Offizier abgeleistet wurden;

4.3. eine zugelassene Schulung und Ausbildung abgeschlossen haben und die in Abschnitt A-II/2 des
STCW-Codes für Kapitäne und Erste Offiziere auf Schiffen mit einer Bruttoraumzahl von 500 bis
3 000 enthaltenen Befähigungsanforderungen erfüllen.
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Regel II/3

Verbindliche Mindestanforderungen für die Erteilung von Befähigungszeugnissen an nautische Wachoffiziere
und Kapitäne auf Schiffen mit einer Bruttoraumzahl von weniger als 500

N i c h t  i n  k ü s t e n n a h e n  R e i s e n  e i n g e s e t z t e  S c h i f f e

1. Jeder nautische Wachoffizier auf einem Seeschiff mit einer Bruttoraumzahl von weniger als 500, das
nicht in küstennahen Reisen eingesetzt ist, muß Inhaber eines entsprechenden Befähigungszeugnisses
für Schiffe mit einer Bruttoraumzahl von 500 bis 3 000 sein.

2. Jeder Kapitän auf einem Seeschiff mit einer Bruttoraumzahl von weniger als 500, das nicht in
küstennahen Reisen eingesetzt ist, muß Inhaber eines entsprechenden Befähigungszeugnisses für
Schiffe mit einer Bruttoraumzahl von 500 oder mehr sein.

I n  k ü s t e n n a h e n  R e i s e n  e i n g e s e t z t e  S c h i f f e

Nautischer Wachoffizier

3. Jeder nautische Wachoffizier auf einem Seeschiff mit einer Bruttoraumzahl von weniger als 500, das
in küstennahen Reisen eingesetzt ist, muß Inhaber eines entsprechenden Befähigungszeugnisses
sein.

4. Jeder Bewerber um ein Befähigungszeugnis als nautischer Wachoffizier auf einem Seeschiff mit einer
Bruttoraumzahl von weniger als 500, das in küstennahen Reisen eingesetzt ist, muß

4.1. das 18. Lebensjahr vollendet haben;

4.2. folgendes abgeschlossen bzw. abgeleistet haben:

4.2.1. eine besondere Ausbildung, einschließlich einer von der Verwaltung vorgeschriebenen angemessenen
Seefahrtzeit, oder

4.2.2. eine zugelassene Seefahrtzeit von mindestens drei Jahren im Decksbereich;

4.3. gegebenenfalls die anwendbaren Anforderungen der Regeln des Kapitels IV zur Wahrnehmung des
zugewiesenen Funkdienstes in Übereinstimmung mit der Vollzugsverordnung für den Funkdienst
erfüllen;

4.4. eine zugelassene Schulung und Ausbildung abgeschlossen haben und die in Abschnitt A-II/3 des
STCW-Codes enthaltenen Befähigungsanforderungen für nautische Wachoffiziere auf Schiffen mit
einer Bruttoraumzahl von weniger als 500, die in küstennahen Reisen eingesetzt sind, erfüllen.

Kapitän

5. Jeder Kapitän auf einem Seeschiff mit einer Bruttoraumzahl von weniger als 500, das in küstennahen
Reisen eingesetzt ist, muß Inhaber eines entsprechenden Befähigungszeugnisses sein.

6. Jeder Bewerber um ein Befähigungszeugnis als Kapitän auf einem Seeschiff mit einer Bruttoraumzahl
von weniger als 500, das in küstennahen Reisen eingesetzt ist, muß

6.1. das 20. Lebensjahr vollendet haben;

6.2. eine zugelassene Seefahrtzeit von mindestens 12 Monaten als nautischer Wachoffizier abgeleistet
haben;

6.3. eine zugelassene Schulung und Ausbildung abgeschlossen haben und die in Abschnitt A-II/3 des
STCW-Codes enthaltenen Befähigungsanforderungen für Kapitäne auf Schiffen mit einer Brutto-
raumzahl von weniger als 500, die in küstennahen Reisen eingesetzt sind, erfüllen.

7. A u s n a h m e n

Erachtet die Verwaltung in Anbetracht der Größe eines Schiffes und seiner Reisebedingungen die
Anwendung aller Vorschriften dieser Regel und von Abschnitt A-II/3 des STCW-Codes für
unzweckmäßig oder nicht durchführbar, so kann sie insoweit den Kapitän und den nautischen
Wachoffizier eines solchen Schiffes oder solcher Schiffsarten von den Anforderungen einiger dieser
Vorschriften befreien; dabei ist die Sicherheit aller Schiffe zu berücksichtigen, die in denselben
Gewässern verkehren können.
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Regel II/4

Verbindliche Mindestanforderungen für die Erteilung von Befähigungszeugnissen an Schiffsleute, die
Brückenwache gehen

1. Jeder Schiffsmann, der auf einem Seeschiff mit einer Bruttoraumzahl von 500 oder mehr Brücken-
wache geht, muß im Unterschied zu den in der Ausbildung befindlichen Schiffsleuten und den
Schiffsleuten, die während der Wache die Aufgaben einer Hilfskraft wahrnehmen, zur Ausübung
solcher Aufgaben Inhaber eines ordentlichen Befähigungszeugnisses sein.

2. Jeder Bewerber um ein Befähigungszeugnis muß

2.1. das 16. Lebensjahr vollendet haben;

2.2. folgendes abgeschlossen bzw. abgeleistet haben:

2.2.1. eine zugelassene Seefahrtzeit, und davon mindestens sechs Monate Ausbildung und Erfahrung,
oder

2.2.2. eine besondere Ausbildung, entweder an Land oder an Bord von Schiffen, einschließlich einer
zugelassenen Seefahrtzeit von mindestens zwei Monaten;

2.3. die in Abschnitt A-II/4 des STCW-Codes enthaltenen Befähigungsanforderungen erfüllen.

3. Die in den Unterabsätzen 2.2.1 und 2.2.2 vorgeschriebene Seefahrtzeit, Ausbildung und Erfahrung
müssen mit Funktionen im Brückenwachdienst in Verbindung stehen und die Wahrnehmung von
Aufgaben einschließen, die unter der unmittelbaren Aufsicht des Kapitäns, des diensthabenden
nautischen Wachoffiziers oder eines befähigten Schiffsmanns ausgeführt werden.

4. Der Mitgliedstaat kann davon ausgehen, daß Seeleute die Anforderungen dieser Regel erfüllen, wenn
sie in entsprechender Dienststellung während der letzten fünf Jahre vor dem Inkrafttreten des
STCW-Übereinkommens für den betreffenden Mitgliedstaat mindestens ein Jahr im Decksbereich
Dienst getan haben.

KAPITEL III

TECHNISCHER BEREICH

Regel III/1

Verbindliche Mindestanforderungen für die Erteilung von Befähigungszeugnissen an technische Wach-
offiziere in einem besetzten Maschinenraum oder an technische Offiziere im Bereitschaftsdienst in einem

zeitweise unbesetzten Maschinenraum

1. Jeder technische Wachoffizier in einem besetzten Maschinenraum und jeder technische Offizier im
Bereitschaftsdienst in einem zeitweise unbesetzten Maschinenraum auf einem Seeschiff mit einer
Antriebsleistung von 750 oder mehr Kilowatt muß Inhaber eines entsprechenden Befähigungszeug-
nisses sein.

2. Jeder Bewerber um ein Befähigungszeugnis muß

2.1. das 18. Lebensjahr vollendet haben;

2.2. eine Seefahrtzeit im technischen Bereich von mindestens sechs Monaten entsprechend Abschnitt
A-III/1 des STCW-Codes abgeleistet haben;

2.3. eine zugelassene Schulung und Ausbildung von mindestens 30 Monaten abgeschlossen haben, die
eine in einem zugelassenen Ausbildungsbuch beurkundete Ausbildung an Bord einschließt und den
Befähigungsanforderungen von Abschnitt A-III/1 des STCW-Codes entspricht.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 172/1717.6.98

Regel III/2

Verbindliche Mindestanforderungen für die Erteilung von Befähigungszeugnissen an Leiter von Maschinen-
anlagen und Zweite technische Offiziere auf Schiffen mit einer Antriebsleistung von 3 000 oder mehr

Kilowatt

1. Jeder Leiter der Maschinenanlage und jeder Zweite technische Offizier auf einem Seeschiff mit einer
Antriebsleistung von 3 000 oder mehr Kilowatt muß Inhaber eines entsprechenden Befähigungszeug-
nisses sein.

2. Jeder Bewerber um ein Befähigungszeugnis muß

2.1. die Anforderungen für die Erteilung des Befähigungszeugnisses eines technischen Wachoffiziers
erfüllen und

2.1.1. für die Erteilung des Befähigungszeugnisses eines Zweiten technischen Offiziers eine zugelassene
Seefahrtzeit von mindestens 12 Monaten als technischer Offiziersassistent oder technischer Offizier
abgeleistet haben und

2.1.2. für die Erteilung des Befähigungszeugnisses eines Leiters der Maschinenanlage eine zugelassene
Seefahrtzeit von mindestens 36 Monaten abgeleistet haben; von dieser Seefahrtzeit müssen minde-
stens 12 Monate als technischer Offizier in verantwortlicher Stellung mit dem Befähigungszeugnis
eines Zweiten technischen Offiziers abgeleistet worden sein;

2.2. eine zugelassene Schulung und Ausbildung abgeschlossen haben und die in Abschnitt A-III/2 des
STCW-Codes enthaltenen Befähigungsanforderungen erfüllen.

Regel III/3

Verbindliche Mindestanforderungen für die Erteilung von Befähigungszeugnissen an Leiter von Maschinen-
anlagen und Zweite technische Offiziere auf Schiffen mit einer Antriebsleistung von 750 bis 3 000

Kilowatt

1. Jeder Leiter der Maschinenanlage und jeder Zweite technische Offizier auf einem Seeschiff mit einer
Antriebsleistung von 750 bis 3 000 Kilowatt muß Inhaber eines entsprechenden Befähigungszeugnis-
ses sein.

2. Jeder Bewerber um ein Befähigungszeugnis muß

2.1. die Anforderungen für die Erteilung des Befähigungszeugnisses eines technischen Wachoffiziers
erfüllen und

2.1.1. für die Erteilung des Befähigungszeugnisses eines Zweiten technischen Offiziers eine zugelassene
Seefahrtzeit von mindestens 12 Monaten als technischer Offiziersassistent oder technischer Offizier
abgeleistet haben und

2.1.2. für die Erteilung des Befähigungszeugnisses eines Leiters der Maschinenanlage eine zugelassene
Seefahrtzeit von mindestens 24 Monaten abgeleistet haben; von dieser Seefahrtzeit müssen minde-
stens 12 Monate als technischer Offizier mit dem Befähigungszeugnis eines Zweiten technischen
Offiziers abgeleistet worden sein;

2.2. eine zugelassene Schulung und Ausbildung abgeschlossen haben und die in Abschnitt A-III/3 des
STCW-Codes enthaltenen Befähigungsanforderungen erfüllen.

3. Jeder technische Offizier, der zum Dienst als Zweiter technischer Offizier auf Schiffen mit einer
Antriebsleistung von 3 000 oder mehr Kilowatt befähigt ist, kann als Leiter der Maschinenanlage auf
Schiffen mit einer Antriebsleistung von weniger als 3 000 Kilowatt Dienst tun, sofern er eine
zugelassene Seefahrtzeit von mindestens 12 Monaten als technischer Offizier in verantwortlicher
Stellung abgeleistet hat und ein entsprechender Vermerk in seinem Befähigungszeugnis eingetragen
ist.

Regel III/4

Verbindliche Mindestanforderungen für die Erteilung von Befähigungszeugnissen an Schiffsleute, die in
einem besetzten Maschinenraum oder in einem zeitweise unbesetzten Maschinenraum die Maschinenwache

gehen

1. Schiffsleute, die in einem Maschinenraum oder in einem zeitweise unbesetzten Maschinenraum auf
einem Seeschiff mit einer Antriebsleistung von 750 oder mehr Kilowatt Maschinenwache gehen,
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müssen im Unterschied zu den in der Ausbildung befindlichen Schiffsleuten und den Schiffsleuten,
welche die Aufgaben einer Hilfskraft wahrnehmen, zur Ausübung solcher Aufgaben Inhaber eines
ordentlichen Befähigungszeugnisses sein.

2. Jeder Bewerber um ein Befähigungszeugnis muß

2.1. das 16. Lebensjahr vollendet haben;

2.2. folgendes abgeschlossen bzw. abgeleistet haben:

2.2.1. eine zugelassene Seefahrtzeit, davon mindestens sechs Monate Ausbildung und Erfahrung, und

2.2.2. eine besondere Ausbildung, entweder an Land oder an Bord von Schiffen, davon eine zugelassene
Seefahrtzeit von mindestens zwei Monaten;

2.3. die in Abschnitt A-III/4 des STCW-Codes enthaltenen Befähigungsanforderungen erfüllen.

3. Die in den Unterabsätzen 2.2.1 und 2.2.2 vorgeschriebene Seefahrtzeit, Ausbildung und Erfahrung
müssen mit Aufgaben im Maschinenwachdienst in Verbindung stehen und die Wahrnehmung von
Aufgaben einschließen, die unter der unmittelbaren Aufsicht eines befähigten technischen Offiziers
oder eines befähigten Schiffsmanns ausgeführt werden.

4. Der Mitgliedstaat kann davon ausgehen, daß Seeleute die Anforderungen dieser Regel erfüllen, wenn
sie in entsprechender Dienststellung während der letzten fünf Jahre vor dem Inkrafttreten des
STCW-Übereinkommens für den betreffenden Mitgliedstaat mindestens ein Jahr im Maschinenbe-
reich Dienst getan haben.

KAPITEL IV

FUNKVERKEHR UND FUNKPERSONAL

Erläuterung:

Die verbindlichen Bestimmungen für die Funkwache sind in der Vollzugsordnung für den Funkdienst und im
Internationalen Übereinkommen von 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See in seiner geänderten
Fassung enthalten. Bestimmungen für die Instandhaltung von Funkanlagen sind im Internationalen Überein-
kommen von 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See in seiner geänderten Fassung und in den
von der Internationalen Seefahrtsorganisation angenommenen Richtlinien enthalten.

Regel IV/1

Anwendung

1. Soweit in Absatz 3 nichts anderes vorgesehen ist, gelten die Bestimmungen dieses Kapitels für
Funkpersonal auf Schiffen, die entsprechend den Vorschriften des Internationalen Übereinkommens von
1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See in seiner geänderten Fassung mit dem Weltweiten
Seenot- und Sicherheitsfunksystem (GMDSS) betrieben werden.

2. Bis zum 1. Februar 1999 muß das Funkpersonal auf Schiffen, die den unmittelbar vor dem 1. Februar
1992 in Kraft befindlichen Bestimmungen des Internationalen Übereinkommens von 1974 zum Schutz
des menschlichen Lebens auf See entsprechen, die vor dem 1. Dezember 1992 in Kraft befindlichen
Bestimmungen des Internationalen Übereinkommens von 1978 über Normen für die Ausbildung, die
Erteilung von Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von Seeleuten erfüllen.

3. Das Funkpersonal auf Schiffen, die die GMDSS-Bestimmungen in Kapitel IV des SOLAS-Übereinkom-
mens nicht einhalten müssen, braucht die Bestimmungen dieses Kapitels nicht zu erfüllen. Das
Funkpersonal auf diesen Schiffen muß jedoch die Vorschriften der Vollzugsordnung für den Funkdienst
befolgen. Die Verwaltung stellt sicher, daß die in der Vollzugsordnung für den Funkdienst vorgeschrie-
benen entsprechenden Befähigungszeugnisse diesem Funkpersonal erteilt oder in bezug auf dieses
Funkpersonal anerkannt werden.
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Regel IV/2

Verbindliche Mindestanforderungen für die Erteilung von Befähigungszeugnissen an GMDSS-Funkpersonal

1. Jede Person, die auf einem Schiff, das verpflichtet ist, am GMDSS teilzunehmen, für den Funkdienst
verantwortlich ist oder solchen ausführt, muß Inhaber eines von der Verwaltung in Übereinstimmung
mit der Vollzugsordnung für den Funkdienst erteilten oder anerkannten entsprechenden Befähigungs-
zeugnisses für das GMDSS sein.

2. Außerdem muß jeder Bewerber um ein Befähigungszeugnis gemäß dieser Regel für den Dienst auf
einem Schiff, das entsprechend dem Internationalen Übereinkommen von 1974 zum Schutz des
menschlichen Lebens auf See in seiner geänderten Fassung mit einer Funkanlage ausgerüstet sein
muß,

2.1. das 18. Lebensjahr vollendet haben und

2.2. eine zugelassene Schulung und Ausbildung abgeschlossen haben und den in Abschnitt A-IV/2 des
STCW-Codes enthaltenen Befähigungsanforderungen entsprechen.

KAPITEL V

BESONDERE AUSBILDUNGSANFORDERUNGEN FÜR DAS PERSONAL AUF BESTIMMTEN
SCHIFFSTYPEN

Regel V/1

Verbindliche Mindestanforderungen für die Ausbildung und Befähigung von Kapitänen, Offizieren und
Schiffsleuten auf Tankschiffen

1. Offiziere und Schiffsleute, denen besondere Aufgaben und Verantwortlichkeiten hinsichtlich der
Ladung und der Ladungseinrichtungen auf Tankschiffen zugewiesen wurden, müssen zusätzlich zu der
in Regel VI/1 vorgeschriebenen Ausbildung einen zugelassenen Brandbekämpfungslehrgang an Land
abgeschlossen haben und

1.1. mindestens drei Monate einer zugelassenen Seefahrtzeit auf einem Tankschiff abgeleistet haben, um
ausreichende Kenntnisse sicherer Arbeitsmethoden zu erwerben, oder

1.2. einen zugelassenen Einführungslehrgang für den Dienst auf Tankschiffen abgeschlossen haben, der
zumindest den für den Lehrgang in Abschnitt A-V/1 des STCW-Codes enthaltenen Lehrplan umfaßt;

die Verwaltung kann jedoch auch eine kürzere Seefahrtzeit unter Aufsicht als den in Unterabsatz 1
vorgeschriebenen Zeitraum als ausreichend ansehen, sofern

1.3. der als ausreichend angesehene Zeitraum nicht weniger als einen Monat beträgt;

1.4. das Tankschiff eine Bruttoraumzahl von weniger als 3 000 hat;

1.5. die Dauer jeder Reise, für die das Tankschiff eingesetzt wird, nicht mehr als 72 Stunden beträgt;

1.6. die betrieblichen Merkmale des Tankschiffes und die Anzahl der Reisen sowie der im Verlauf des
betreffenden Zeitraums abgeschlossenen Lade- und Löschvorgänge es ermöglichen, einen gleichwerti-
gen Kenntnis- und Erfahrungsstand zu erwerben.

2. Kapitäne, Leiter von Maschinenanlagen, Erste Offiziere, Zweite technische Offiziere und jede Person
mit unmittelbarer Verantwortung für das Laden, das Löschen und die Ladungssicherung bei der
Beförderung und dem Umschlag der Ladung müssen zusätzlich zur Erfüllung der Anforderungen in
den Unterabsätzen 1.1 oder 1.2

2.1. die Erfahrung besitzen, die ihren Aufgaben auf dem Typ von Tankschiff, auf dem sie Dienst tun,
entsprechen und

2.2. ein zugelassenes besonderes Ausbildungsprogramm abgeschlossen haben, das zumindest die in
Abschnitt A-V/1 des STCW-Codes genannten Bereiche umfaßt, die ihren Aufgaben auf dem Öltank-
schiff, dem Chemikalientankschiff oder dem Flüssiggastankschiff, auf dem sie Dienst tun, entspre-
chen.

3. Innerhalb von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten des STCW-Übereinkommens für einen Mitgliedstaat
kann davon ausgegangen werden, daß die Seeleute die Anforderungen des Unterabsatzes 2.2 erfüllen,
wenn sie innerhalb der letzten fünf Jahre mindestens ein Jahr lang in entsprechender Dienststellung an
Bord des betreffenden Typs von Tankschiff Dienst getan haben.
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4. Die Verwaltungen stellen sicher, daß den Kapitänen und Offizieren, die nach Absatz 1 bzw. 2 befähigt
sind, ein entsprechendes Befähigungszeugnis erteilt oder daß ein vorhandenes Befähigungszeugnis
ordnungsgemäß mit Vermerken versehen wird. Allen Schiffsleuten, die über eine solche Befähigung
verfügen, muß ein entsprechendes Befähigungszeugnis erteilt werden.

Regel V/2

Verbindliche Mindestanforderungen für die Ausbildung und Befähigung von Kapitänen, Offizieren,
Schiffsleuten und sonstigem Personal auf Ro-Ro-Fahrgastschiffen

1. Diese Regel gilt für Kapitäne, Offiziere, Schiffsleute und sonstiges Personal, die auf Ro-Ro-Fahrgastschif-
fen in der Auslandfahrt Dienst tun. Die Verwaltungen entscheiden über die Anwendbarkeit dieser
Anforderungen für das Personal, das auf Schiffen in der Inlandfahrt Dienst tut.

2. Bevor ihnen Aufgaben an Bord von Ro-Ro-Fahrgastschiffen zugewiesen werden, müssen die Seeleute die
in den Absätzen 4 bis 8 vorgeschriebene Ausbildung entsprechend ihrer Dienststellung, ihren Aufgaben
und Verantwortlichkeiten abgeschlossen haben.

3. Seeleute, für die eine Ausbildung gemäß den Absätzen 4, 7 und 8 vorgeschrieben ist, müssen in
Abständen von höchstens fünf Jahren an geeigneten Auffrischungslehrgängen teilnehmen.

4. Kapitäne, Offiziere und sonstiges in Sicherheitsrollen geführtes Personal, das in Notfällen den Fahrgästen
an Bord von Ro-Ro-Fahrgastschiffen Hilfe zu leisten hat, müssen die in Abschnitt A-V/2 Absatz 1 des
STCW-Codes festgelegte Ausbildung in der Führung von Menschenmengen abgeschlossen haben.

5. Kapitäne, Offiziere und sonstiges für besondere Aufgaben und Verantwortlichkeiten an Bord von
Ro-Ro-Fahrgastschiffen eingesetztes Personal müssen die in Abschnitt A-V/2 Absatz 2 des STCW-Codes
festgelegte Einführungsausbildung abgeschlossen haben.

6. Das Personal, das für Fahrgäste in den Fahrgasträumen an Bord von Ro-Ro-Fahrgastschiffen unmittel-
bare Dienstleistungen erbringt, muß die in Abschnitt A-V/2 Absatz 3 des STCW-Codes festgelegte
Sicherheitsausbildung abgeschlossen haben.

7. Kapitäne, Erste Offiziere, Leiter von Maschinenanlagen, Zweite technische Offiziere und jede Person,
denen die unmittelbare Verantwortung für das Ein- und Ausschiffen der Fahrgäste, das Laden, Löschen
und Sichern der Fracht oder das Schließen der Ladepforten an Bord von Ro-Ro-Fahrgastschiffen
zugewiesen ist, müssen die in Abschnitt A-V/2 Absatz 4 des STCW-Codes festgelegte zugelassene
Ausbildung in Fahrgastsicherheit, Ladungssicherheit und Widerstandsfähigkeit des Schiffskörpers abge-
schlossen haben.

8. Kapitäne, Erste Offiziere, Leiter von Maschinenanlagen, Zweite technische Offiziere und alle Personen,
die für die Sicherheit der Fahrgäste in Notsituationen an Bord von Ro-Ro-Fahrgastschiffen Verantwor-
tung tragen, müssen die in Abschnitt A-V/2 Absatz 5 des STCW-Codes festgelegte zugelassene
Ausbildung in Krisenbewältigung und menschlichem Verhalten abgeschlossen haben.

9. Die Verwaltungen stellen sicher, daß jeder Person, die nach dieser Regel als befähigt gilt, ein
Urkundennachweis über die abgeschlossene Ausbildung ausgestellt wird.

KAPITEL VI

AUFGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT NOTFÄLLEN, SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ,
MEDIZINISCHER FÜRSORGE UND ÜBERLEBENSMASSNAHMEN

Regel VI/1

Verbindliche Mindestanforderungen für die Einführung, die Sicherheitsgrundausbildung und die
Unterweisung für alle Seeleute

Seeleute müssen eine Einführungs- und Sicherheitsgrundausbildung und -unterweisung entsprechend
Abschnitt A-VI/1 des STCW-Codes erhalten und die darin enthaltenen entsprechenden Befähigungsanforde-
rungen erfüllen.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 172/2117.6.98

Regel VI/2

Verbindliche Mindestanforderungen für die Erteilung von Befähigungszeugnissen an Rettungsbootleute für
Überlebensfahrzeuge, Bereitschaftsboote und schnelle Bereitschaftsboote

1. Jeder Bewerber um das Befähigungszeugnis eines Rettungsbootmannes für Überlebensfahrzeuge und
Bereitschaftsboote, außer für schnelle Bereitschaftsboote, muß

1.1. das 18. Lebensjahr vollendet haben;

1.2. eine zugelassene Seefahrtzeit von mindestens 12 Monaten abgeleistet haben oder an einem zugelasse-
nen Ausbildungskurs teilgenommen und eine zugelassene Seefahrtzeit von mindestens sechs Monaten
abgeleistet haben;

1.3. die Befähigungsanforderungen für die in Abschnitt A-VI/2 Absätze 1 bis 4 des STCW-Codes
aufgeführten Befähigungszeugnisse als Rettungsbootmann für Überlebensfahrzeuge und Bereitschafts-
boote erfüllen.

2. Jeder Bewerber um das Befähigungszeugnis eines Rettungsbootmannes für schnelle Bereitschaftsboote
muß

2.1. Inhaber eines Befähigungszeugnisses als Rettungsbootmann für Überlebensfahrzeuge und Bereitschafts-
boote sein;

2.2. an einem zugelassenen Ausbildungskurs teilgenommen haben;

2.3. die Befähigungsanforderungen für die in Abschnitt A-VI/2 Absätze 5 bis 8 des STCW-Codes
aufgeführten Befähigungszeugnisse als Rettungsbootmann für schnelle Bereitschaftsboote erfüllen.

Regel VI/3

Verbindliche Mindestanforderungen für die Ausbildung in fortschrittlicher Brandbekämpfung

1. Seeleute, die zur Kontrolle von Brandbekämpfungsmaßnahmen bestimmt sind, müssen eine Weiterbil-
dung in Brandbekämpfungsmethoden unter besonderer Berücksichtigung von Organisation, Taktik
und Leitung entsprechend den Bestimmungen von Abschnitt A-VI/3 des STCW-Codes erfolgreich
abgeschlossen haben und die darin enthaltenen Befähigungsanforderungen erfüllen.

2. In den Fällen, in denen eine Ausbildung in fortschrittlicher Brandbekämpfung in den Anforderungen
für das zu erteilende Befähigungszeugnis nicht enthalten ist, muß ein besonderes Zeugnis bzw. ein
Urkundennachweis darüber erteilt werden, daß der Inhaber an einem Ausbildungskurs in fortschritt-
licher Brandbekämpfung teilgenommen hat.

Regel VI/4

Verbindliche Mindestanforderungen für medizinische Erste Hilfe und medizinische Fürsorge

1. Seeleute, die zur Leistung von medizinischer Erster Hilfe an Bord von Schiffen bestimmt sind, müssen
die in Abschnitt A-VI/4 Absätze 1 bis 3 des STCW-Codes enthaltenen Befähigungsanforderungen für
medizinische Erste Hilfe erfüllen.

2. Seeleute, die für die medizinische Fürsorge an Bord von Schiffen verantwortlich sind, müssen die in
Abschnitt A-VI/4 Absätze 4 bis 6 des STCW-Codes enthaltenen Befähigungsanforderungen für
medizinische Fürsorge erfüllen.

3. In den Fällen, in denen eine Ausbildung in medizinischer Erster Hilfe oder medizinischer Fürsorge in
den Anforderungen für das zu erteilende Befähigungszeugnis nicht enthalten ist, muß ein besonderes
Zeugnis bzw. ein Urkundennachweis darüber erteilt werden, daß der Inhaber an einem Ausbildungs-
kurs in medizinischer Erster Hilfe oder medizinischer Fürsorge teilgenommen hat.
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KAPITEL VII

SONSTIGE BEFÄHIGUNGSZEUGNISSE

Regel VII/1

Erteilung sonstiger Befähigungszeugnisse

1. Ungeachtet der in Kapitel II und III dieses Anhangs enthaltenen Anforderungen für die Erteilung von
Befähigungszeugnissen können die Mitgliedstaaten beschließen, andere als die in den Regeln dieser
Kapitel genannten Befähigungszeugnisse zu erteilen oder zu genehmigen, sofern folgende Bedingungen
erfüllt werden:

1.1. Die auf den Befähigungszeugnissen und in den Vermerken anzugebenden miteinander verbundenen
Funktionen und Verantwortungsebenen sind aus denen in den Abschnitten A-II/1, A-II/2, A-II/3,
A-II/4, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 und A-IV/2 des STCW-Codes ausgewählt und mit ihnen
identisch;

1.2. die Bewerber haben eine zugelassene Schulung und Ausbildung abgeschlossen und erfüllen die in den
einschlägigen Abschnitten des STCW-Codes vorgeschriebenen Anforderungen an die Befähigungsnor-
men, wie sie in Abschnitt A-VII/1 des STCW-Codes für die auf den Befähigungszeugnissen und in den
Vermerken anzugebenden Funktionen und Ebenen aufgeführt sind;

1.3. die Bewerber haben eine zugelassene Seefahrtzeit abgeleistet, die der Ausübung der auf dem
Befähigungszeugnis anzugebenden Funktionen und Ebenen entspricht. Die Mindestdauer der Seefahrt-
zeit muß der Dauer der in Kapitel II und III dieses Anhangs vorgeschriebenen Seefahrtzeit entsprechen.
Jedoch darf die Mindestdauer der Seefahrtzeit nicht kürzer sein als die in Abschnitt A-VII/2 des
STCW-Codes vorgeschriebene;

1.4. die Bewerber für die Erteilung eines Befähigungszeugnisses, die dazu bestimmt sind, die Aufgaben eines
nautischen Wachoffiziers wahrzunehmen, müssen gegebenenfalls die anwendbaren Anforderungen der
Regeln in Kapitel IV erfüllen, um den zugewiesenen Funkdienst in Übereinstimmung mit der
Vollzugsordnung für den Funkdienst wahrnehmen zu können;

1.5. die Befähigungszeugnisse werden entsprechend den Anforderungen des Artikels 5e und den in
Kapitel VII des STCW-Codes enthaltenen Bestimmungen erteilt.

2. Ein Befähigungszeugnis darf aufgrund dieses Kapitels nur dann erteilt werden, wenn der Mitgliedstaat
die im STCW-Übereinkommen vorgeschriebenen Informationen der Kommission übermittelt hat.

Regel VII/2

Befähigungszeugnisse für Seeleute

Alle Seeleute, die die in den Tabellen A-II/1, A-II/2, A-II/3 oder A-II/4 des Kapitels II oder in den Tabellen
A-III/1, A-III/2, A-III/4 des Kapitels III oder A-IV/2 des Kapitels IV des STCW-Codes aufgeführten
Funktionen und Gruppen von Funktionen wahrnehmen, müssen Inhaber eines entsprechenden Befähigungs-
zeugnisses sein.

Regel VII/3

Grundsätze für die Erteilung sonstiger Befähigungszeugnisse

1. Ein Mitgliedstaat, der beschließt, sonstige Befähigungszeugnisse zu erteilen oder zu genehmigen, stellt
sicher, daß die nachfolgenden Grundsätze beachtet werden:

1.1. Es darf nur dann ein System der Erteilung sonstiger Befähigungszeugnisse angewendet werden, wenn
es einen dem in den anderen Kapiteln vorgesehenen zumindest gleichwertigen Grad an Sicherheit auf
See gewährleistet und in bezug auf Verschmutzung zumindest gleichwertige vorbeugende Wirkung
entfaltet;

1.2. jede Regelung über die aufgrund dieses Kapitels erteilten sonstigen Befähigungszeugnisse muß die
Austauschbarkeit dieser Befähigungszeugnisse mit den Zeugnissen vorsehen, die aufgrund der
anderen Kapitel erteilt werden.
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2. Der Grundsatz der Austauschbarkeit in Absatz 1 muß gewährleisten, daß

2.1. Seeleute, denen gemäß Kapitel II und/oder III, und Seeleute, denen gemäß Kapitel VII Befähigungs-
zeugnisse erteilt werden, in der Lage sind, auf Schiffen Dienst zu tun, die entweder traditionelle oder
andere Organisationsformen haben;

2.2. Seeleute nicht so für besondere Bordorganisationen ausgebildet werden, daß ihre Fähigkeit, ihre
Fertigkeiten auch anderwertig anzuwenden, beeinträchtigt wäre.

3. Bei der Erteilung der Befähigungszeugnisse aufgrund dieses Kapitels müssen folgende Grundsätze
berücksichtigt werden:

3.1. Die Erteilung sonstiger Befähigungszeugnisse darf an sich nicht dazu benutzt werden,

3.1.1. die Zahl der Besatzungsmitglieder an Bord zu verkleinern,

3.1.2. die Integrität des Berufs herabzusetzen oder die fachlichen Fertigkeiten der Seeleute abzubauen
oder

3.1.3. die Zuweisung kombinierter Aufgaben als Wachoffizier im Deck- und Maschinendienst an einen
einzelnen Inhaber eines Befähigungszeugnisses während einer bestimmten Wache zu rechtfertigen;

3.2. die Befehlsgewalt muß beim Kapitän liegen; die Rechtsstellung und die Autorität des Kapitäns und
anderer darf durch die Anwendung einer Regelung für die Erteilung sonstiger Befähigungszeugnisse
nicht nachteilig beeinflußt werden.

4. Die in den Absätzen 1 und 2 dieser Regel enthaltenen Grundsätze müssen sicherstellen, daß die
Befähigung sowohl der nautischen Wachoffiziere als auch der technischen Offiziere erhalten bleibt.
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ANHANG II

VERFAHREN UND KRITERIEN FÜR DIE ANERKENNUNG DER VON DRITTLÄNDERN
ERTEILTEN BEFÄHIGUNGSZEUGNISSE UND FÜR DIE ANERKENNUNG VON AUSBILDUNGS-
EINRICHTUNGEN FÜR SEELEUTE UND AUSBILDUNGSPROGRAMMEN UND -KURSEN FÜR

SEELEUTE (GEMÄSS ARTIKEL 9 ABSATZ 3 BUCHSTABE a))

A. Verfahren und Kriterien für Befähigungszeugnisse

Ein Mitgliedstaat darf entsprechende Zeugnisse, die von Drittländern erteilt wurden, für den Dienst an Bord
von Schiffen unter seiner Flagge nur anerkennen und mit Vermerken versehen, wenn die nachstehenden
Bedingungen erfüllt sind:

1. Die zur Anerkennung vorgelegten entsprechenden Zeugnisse müssen von einer Vertragspartei des
STCW-Übereinkommens erteilt worden sein.

2. a) Dem Drittland, von dem das entsprechende Zeugnis erteilt wird, muß vom Schiffssicherheitsausschuß
der Internationalen Seeschiffahrtsorganisation bescheinigt worden sein, daß es den Nachweis über
die uneingeschränkte Anwendung der Bestimmungen des STCW-Übereinkommens erbracht hat.

b) Der Mitgliedstaat hat durch die Anwendung aller hierzu erforderlichen Maßnahmen, gegebenenfalls
einschließlich der Inspektion von Einrichtungen und Verfahren, gewährleistet, daß den Anforderun-
gen an das Niveau der Befähigung, die Erteilung von Befähigungszeugnissen und die Eintragung von
Vermerken sowie die Führung der Liste ohne Einschränkungen entsprochen wird und daß im
Einklang mit der Regel I/8 des STCW-Übereinkommens ein Qualitätssicherungssystem eingerichtet
wurde.

3. Falls die Anforderung gemäß Nummer 2 Buchstabe a) nicht erfüllt ist, weil der Schiffsicherheitsausschuß
der IMO das Verfahren zur Bescheinigung, daß das betreffende Drittland den Nachweis über die
uneingeschränkte Anwendung der Bestimmungen des STCW-Übereinkommens erbracht hat, noch nicht
abgeschlossen hat, gilt folgendes:

a) Das Drittland muß dem Mitgliedstaat und der IMO die folgenden Informationen übermitteln:

i) Wortlaut von Gesetzen, Erlassen, Verwaltungsanordnungen, Regelungen und Vorschriften
betreffend die Durchführung des STCW-Übereinkommens;

ii) umfassende Beschreibung von Inhalt und Dauer der Kurse mit einer klaren Beschreibung der im
Bereich von Schulung, Ausbildung, Prüfung, Befähigungsbewertung und Zeugniserteilung ver-
folgten Strategie;

iii) einzelstaatliche Prüfungsanforderungen und andere Anforderungen für alle im Einklang mit dem
STCW-Übereinkommen ausgestellten Befähigungszeugnisse;

iv) ausreichend große Zahl von Mustern der im Einklang mit dem STCW-Übereinkommen
ausgestellten Befähigungszeugnisse;

v) Informationen über die Behördenstruktur;

vi) kurze Darlegung der vorgesehenen und bereits getroffenen Rechts- und Verwaltungsmaßnah-
men, mit denen insbesondere in bezug auf Ausbildung und Bewertung sowie Ausstellung und
Registrierung von Befähigungszeugnissen die Einhaltung der Vorschriften gewährleistet werden
soll;

vii) kurzer Abriß der Verfahren, nach denen bei der im Rahmen des STCW-Übereinkommens
vorgeschriebenen Genehmigung, Zulassung oder Anerkennung von Ausbildung und Prüfungen
sowie Befähigungsbewertungen vorgegangen wird, die daran geknüpften Bedingungen und eine
Liste der zuerkannten Genehmigungen, Zulassungen und Anerkennungen.

b) Der Mitgliedstaat vergleicht die übermittelten Informationen mit allen einschlägigen Anforderungen
des STCW-Übereinkommens, damit sichergestellt ist, daß dessen Bestimmungen ohne Einschränkung
eingehalten werden.

c) Der Mitgliedstaat hat durch die Anwendung aller hierzu erforderlichen Maßnahmen, gegebenenfalls
einschließlich der Inspektion von Einrichtungen und Verfahren gewährleistet, daß den Anforderun-
gen an das Niveau der Befähigung, die Erteilung von Befähigungszeugnissen und die Eintragung von
Vermerken sowie die Führung der Liste ohne Einschränkungen entsprochen wird und daß im
Einklang mit der Regel I/8 des STCW-Übereinkommens ein Qualitätssicherungssystem eingerichtet
wurde.

d) Anhand statistischer Daten über die wichtigsten Herkunftsländer von Seeleuten wird nach dem
Verfahren des Artikels 13 eine Liste der Drittländer erstellt, bei denen zusätzlich zu dem obenge-
nannten Verfahren die Inspektion von Ausbildungseinrichtungen oder Ausbildungsprogrammen und
-kursen für Seeleute verbindlich vorgeschrieben ist, und auf dem neuesten Stand gehalten.
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4. Bei der Anerkennung oder Zulassung einer Ausbildungseinrichtung für Seeleute oder von Ausbildungs-
programmen und -kursen für Seeleute durch einen Mitgliedstaat zusätzlich zu den Bestimmungen der
Nummer 2 bzw. der Nummer 3 sind die Kriterien von Teil B dieses Anhangs anzuwenden.

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß mit dem betreffenden Drittland eine Vereinbarung geschlossen
wird, die es verpflichtet, wesentliche Änderungen der Regeln für Ausbildung und Befähigungszeugnisse
im Rahmen des STCW-Übereinkommens umgehend mitzuteilen.

6. Ein gültiger Vermerk muß in dem zur Anerkennung vorgelegten Befähigungszeugnis enthalten bzw.
diesem beigefügt sein, der bestätigt, daß dieses Zeugnis von der obengenannten Vertragspartei erteilt
worden ist.

7. Die Mitgliedstaaten ergreifen Maßnahmen, mit denen sichergestellt wird, daß Seeleute, die Befähigungs-
nachweise für leitende Aufgaben zur Anerkennung vorlegen, über angemessene Kenntnisse der Seerechts-
vorschriften des Mitgliedstaates verfügen, die für die Erfüllung der Aufgaben von Belang sind, deren
Wahrnehmung den Betreffenden gestattet ist.

8. Befähigungszeugnisse und Vermerke, die von einem Mitgliedstaat nach den Bestimmungen dieses
Artikels zur Anerkennung oder zur Bescheinigung der Anerkennung eines von einem Drittland erteilten
Befähigungsnachweises erteilt werden, dürfen nicht als Grundlage für die weitere Anerkennung durch
einen anderen Mitgliedstaat verwendet werden.

B. Kriterien für die Anerkennung oder Zulassung von Ausbildungseinrichtungen für Seeleute
und Ausbildungsprogrammen und -kursen für Seeleute

I. Um als Ausbildungseinrichtung für Seeleute anerkannt zu werden, die Schulungskurse und Ausbildungs-
programme durchführen darf, welche den Anforderungen des Mitgliedstaats für den Dienst an Bord von
Schiffen unter seiner Flagge genügen, muß eine solche Einrichtung

1. Ausbilder eingestellt haben, die

1.1. mit dem Ausbildungsprogramm und den besonderen Ausbildungszielen vertraut sind;

1.2. für die Aufgabe qualifiziert sind, der die Ausbildung gilt;

1.3. bei Verwendung eines Simulators

1.3.1. in die betreffenden Unterrichtstechniken zur Verwendung von Simulatoren eingewiesen worden
sind und

1.3.2. über praktische Erfahrungen mit dem entsprechenden Simulatortyp verfügen;

2. geeignete Ausbildungsleiter für die von ihnen angebotenen zugelassenen Ausbildungsprogramme
und -kurse eingestellt haben, welche mit den zu beaufsichtigenden zugelassenen Ausbildungs-
programmen und -kursen einschließlich ihrer spezifischen Ziele vollständig vertraut sind;

3. Prüfer eingestellt haben, die über eine angemessene Ausbildung im Bereich der Bewertungs-
methoden und -praktiken verfügen und

3.1. ausreichende Kenntnisse der zu bewertenden Befähigung besitzen;

3.2. für die Aufgabe qualifiziert sind, der die Bewertung gilt;

3.3. eine angemessene Anleitung in den Bewertungsmethoden und -praktiken erhalten haben;

3.4. über praktische Erfahrung mit Bewertungsaufgaben verfügen und,

3.5. falls sie die Bewertung mit Hilfe von Simulatoren durchführen sollen, unter der Leitung und zur
Zufriedenheit eines erfahrenen Prüfers praktische Erfahrungen mit Bewertungsaufgaben an dem
entsprechenden Simulatortyp erlangt haben;

4. Verzeichnisse aller Befähigungsnachweise und Abschlußzeugnisse ihrer Absolventen unterhalten,
in denen Einzelheiten der Ausbildung und die entsprechenden Daten mit Namen, Geburtsdatum
und -ort des Inhabers angegeben sind;

5. gegebenenfalls Informationen über den Status dieser Befähigungsnachweise oder Abschlußzeug-
nisse und über die theoretische und praktische Ausbildung vorlegen;

6. im Rahmen eines Qualitätssicherungssystems die Ausbildungs- und Bewertungstätigkeit regelmä-
ßig überwachen, um die Erreichung der vorgelegten Ziele einschließlich der Qualifikations- und
Erfahrungsanforderungen an Ausbilder und Prüfer sicherzustellen;
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7. sich mindestens alle fünf Jahre einer Evaluierung durch angemessen qualifizierte Personen
unterziehen, die ihrerseits nicht an den Ausbildungs- oder Bewertungstätigkeiten beteiligt sind,
um sicherzustellen, daß Verwaltung und Unterrichtsverlauf auf allen Ebenen innerhalb der
Einrichtung intern so gesteuert, organisiert, durchgeführt, geleitet und überwacht werden, daß
den vorgegebenen Zielen entsprochen werden kann.

II. Um den Anforderungen eines Mitgliedstaats an die Ausbildung von Seeleuten für den Dienst an Bord
von Schiffen unter seiner Flagge zu entsprechen, müssen Ausbildungsprogramme oder -kurse

1. in Übereinstimmung mit schriftlichen Programmen gestaltet sein, die Unterrichtsmethoden, Verfah-
ren und Lernmaterial umfassen, die zur Erlangung der vorgeschriebenen Befähigung erforderlich
sind;

2. von Personen durchgeführt, beaufsichtigt, bewertet und getragen werden, deren Qualifikation den
Abschnitten I.1, I.2 und I.3 entspricht.


